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Stellungnahme: Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit, zur oben genannten Änderungsvorschlag im ZGB Stellung neh- 
men zu können. 

Die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissen- 
schaften (SAMW) als Teil des Dachverbandes der Akademien der Wissenschaften Schweiz hat 
im Dezember 2016 eine Stellungnahme zum Themenkreis «Menschen mit einer Variante der 
Geschlechtsentwicklung» veröffentlicht. Da die aktuell gültige Gesetzeslage die Festlegung des 
Geschlechts männlich/weiblich innert drei Tagen verlangt und eine nachträgliche Änderung des 
Geschlechtseintrags nur mit grossem Aufwand möglich ist, empfiehlt die Stellungnahme, dass 
die Zivilstandsämter die Dreitagesfrist für die Geschlechtsfestlegung bei unklaren Fällen auf 30 
Tage verlängern. Hintergrund dieser Empfehlung ist die Überlegung, dass nach der Geburt ei- 
nes Kindes mit Merkmalen, die nicht eindeutig den medizinischen Kategorien männlich/wein- 
blich zugeordnet werden können, eine komplexe Situation vorliegt, die mehr als 3 Tage benö- 
tigt um eine Geschlechtskategorie festzulegen, die dann nur mit grossem Aufwand geändert 
werden kann. 

Der nun vorliegende Revisionsvorschlag wählt einen anderen Weg. Die weiterhin geltende Mel- 
defrist von 3 Tagen erfordert von den Ärztinnen und Ärzten auch bei unklaren Situationen in der 
Geburtsmeldung eine Geschlechtskategorie zu wählen, obwohl die Untersuchung der medizini- 
schen Situation und die Beratungen und Entscheidfindung mit der betroffenen Familie weitaus 
mehr Zeit brauchen. Gleichzeitig macht es die vorgeschlagene Regelung möglich, bei Varian- 
ten der Geschlechtsentwicklung die Angabe des Geschlechts bei der Geburt quasi provisorisch 
festzuhalten und das Geschlecht im Kleinkindalter unbürokratisch zu ändern, was den Prozes- 
sen zur Entscheidfindung ausreichend Zeit einräumt. Es wird zudem je nach Situation eine er- 
neute Anpassung des Geschlechts möglich in der Pubertät oder im Erwachsenenalter, was 
dem Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen Rechnung trägt, da künftig einzig ihre innere 
feste Überzeugung ausschlaggebend ist. 

In diesem Sinne unterstützt die SAMW wie auch der Dachverband der Akademien der Wissen- 
schaften Schweiz den vorliegenden Vorschlag zur Revision des ZGB, der die Änderung des 
Geschlechts und der Vornamen im Personenstandregister für Kinder und Erwachsene mit Vari- 
anten der Geschlechtsentwicklung unbürokratischer und auf Selbstbestimmung beruhend ge- 
staltet. 
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Mit der Revision wird es gleichzeitig Transmenschen ermöglicht, ihr Geschlecht und ihren Vor- 
namen im Personenstandsregister einfacher zu ändern, insbesondere ohne vorgängige medizi- 
nische Eingriffe. Im Sinne des Schutzes der physischen und psychischen Integrität der Be- 
troffenen und der Achtung der Selbstbestimmung, unterstützen die Akademien auch diese Aus- 
richtung der Gesetzesrevision. Die Ausführungen im erläuternden Bericht haben die Akade- 
mien überzeugt, dass die vorgeschlagene Vorgehensweis ausreichend gegen Missbräuche 
schützt. 

Kontaktperson für Rückfragen: lic. theol., Dipl. Biol. Sibylle Ackermann (s.ackermann@samw.ch, 
031 306 92 70/73). 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme. 
Freundliche Grüsse 

Prof. Dr. Antonio Loprieno 
Präsident 

t ~;iiJ-.:J .. - 
Claudia Appenze1ler-Winterberger, exec. MPA 
Generalsekretärin 

z.K. Valerie Clerc, Generalsekretärin Akademie der medizinischen Wissenschaften 
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Änderung des Zivilgesetzbuches (ZGB): Änderung des Geschlechts im 

Personenstandsregister 

 

 

Stellungnahme TERRE DES FEMMES Schweiz 

 

Im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des ZBG zur Änderung des Geschlechts im 

Personenstandsregister unterstützt TERRE DES FEMMES Schweiz vollumfänglich die 

Stellungnahme des Transgender Network Switzerland (TGNS).  

Aufgrund unserer langjährigen Arbeit zum Thema weibliche Genitalverstümmelung möchten wir besonders 

auf die Position betreffend eines Verbots von Genitalverstümmelungen und Eingriffen an anderen 

körperlichen Geschlechtsmerkmalen hinweisen: Wir fordern ein strafrechtliches Verbot von 

Verstümmelungen der Geschlechtsmerkmale an Menschen, insbesondere Kindern, mit 

Varianten der Geschlechtsentwicklung und unterstützen hierbei den konkreten Vorschlag von TGNS 

(siehe dazu S. 34f. der Stellungnahme von TGNS).  

 

 



	
  

	
  
	
  
	
  
Joint	
   Comment	
   by	
   Transgender	
   Europe,	
   OII	
   Europe	
   and	
   ILGA-­‐Europe	
   on	
   the	
  
proposed	
   changes	
   to	
   the	
   Swiss	
   Civil	
   Code	
   on	
   Change	
   of	
   Gender	
   in	
   the	
   Civil	
  
Registry	
  (Draft)	
  

	
  
2018-­‐09-­‐30	
  

	
  
	
  

Overall	
  Assessment	
  
	
  
01. Transgender	
   Europe,	
   OII	
   Europe	
   and	
   ILGA-­‐Europe1	
  applaud	
   Swiss	
   legislators	
   for	
   a	
  

first	
   draft	
   to	
   give	
   legal	
   gender	
   recognition	
   an	
   established	
   legal	
   framework	
   in	
  
Switzerland.	
   The	
   proposal	
   shows	
   respect	
   for	
   the	
   right	
   of	
   gender	
   identity	
   of	
   the	
  
individuals	
  concerned,	
  while	
  at	
  the	
  same	
  time	
  demonstrates	
  serious	
  considerations	
  
trying	
  to	
  address	
  public	
  interest	
  and	
  potential	
  concerns.	
  	
  

02. If	
  the	
  proposed	
  proposal	
  was	
  to	
  be	
  adopted	
  it	
  would	
  mark	
  a	
  first	
  step	
  forward	
  
for	
   the	
   recognition	
   of	
   transgender	
   and	
   intersex	
   people	
   in	
   Switzerland.	
  
However,	
   there	
  are	
  still	
   considerable	
   flaws	
   in	
   the	
  proposed	
   law,	
  which	
  could	
  
give	
  rise	
  to	
  serious	
  human	
  rights	
  breaches	
  if	
  they	
  remain	
  un-­‐addressed.	
  	
  

03. We	
   invite	
   lawmakers	
   to	
   consider	
   the	
   observations	
   laid	
   down	
  here.	
   Further	
   efforts	
  
are	
  needed	
  to	
  bring	
  the	
  proposal	
  in	
  line	
  with	
  obligations	
  arising	
  out	
  of	
  international	
  
human	
   rights	
   in	
   this	
   field,	
   such	
   as	
   the	
   Committee	
   of	
   Ministers	
   Recommendation	
  
CM/Rec(2010)5	
   on	
   measures	
   to	
   combat	
   discrimination	
   on	
   the	
   grounds	
   of	
   sexual	
  
orientation	
   and	
   gender	
   identity,	
   the	
   Council	
   of	
   Europe	
   Parliamentary	
   Assembly	
  
Resolution	
   2048/2015	
   on	
  Discrimination	
  against	
   transgender	
  people	
   in	
  Europe	
  and	
  
Resolution	
   2191	
   (2017)	
   on	
   Promoting	
   the	
   human	
   rights	
   of	
   and	
   eliminating	
  
discrimination	
  against	
  intersex	
  people,	
  as	
  well	
  as	
  the	
  recent	
  development	
  of	
  the	
  case-­‐
law	
  of	
  the	
  European	
  Court	
  of	
  Human	
  Rights.	
  

	
  
Freedom	
  from	
  torture	
  	
  
	
  

04. We	
  congratulate	
  the	
  Swiss	
  legislators	
  to	
  taking	
  the	
  situation	
  of	
  intersex	
  children	
  into	
  
account	
   in	
   the	
  explanatory	
  memorandum.	
  The	
  UN	
  Special	
  Rapporteur	
  has	
  declared	
  
these	
  medical	
  practices	
  as	
  torture	
  on	
  torture.	
  The	
  UN	
  Committee	
  for	
  the	
  Rights	
  of	
  the	
  
Child,	
   the	
  UN	
  Committee	
  against	
  Torture,	
   the	
  UN	
  Committee	
   for	
   the	
  Elimination	
  of	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Transgender	
  Europe	
  is	
  a	
  European	
  human	
  rights	
  NGO	
  with	
  115	
  member	
  organisations	
  from	
  44	
  
states	
  in	
  Europe	
  and	
  Central	
  Asia.	
  More	
  info:	
  www.tgeu.org.	
  OII	
  Europe	
  is	
  the	
  European	
  umbrella	
  
organisation	
  for	
  intersex	
  human	
  rights	
  organisations	
  with	
  member	
  organisations	
  in	
  18	
  Council	
  of	
  
Europe	
  members	
  states.	
  More	
  info:	
  www.oiieurope.org.	
  ILGA	
  Europe,	
  the	
  European	
  branch	
  of	
  the	
  
Lesbian,	
  Gay,	
  Bisexual,	
  Trans	
  and	
  Intersex	
  Association,	
  works	
  for	
  LGBTI	
  equality	
  and	
  human	
  rights	
  
in	
  Europe	
  and	
  Central	
  Asia	
  with	
  more	
  than	
  490	
  member	
  organisations	
  in	
  45	
  European	
  countries.	
  
More	
  info:	
  www.ilga-­‐europe.org	
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Discrimination	
   against	
   Women	
   and	
   the	
   UN	
   Human	
   Rights	
   Committee	
   have	
  
reprimanded	
   Switzerland	
   for	
   allowing	
   these	
   practices	
   to	
   take	
   place	
   and	
   called	
   on	
  
Switzerland	
  to	
  put	
  an	
  end	
  to	
  them	
  	
  

05. The	
  obligation	
  of	
  registering	
  a	
  sex/gender	
  at	
  birth	
  is	
  a	
  factor,	
  that	
  leads	
  to	
  cosmetic	
  
surgeries	
   on	
   infants.	
   However,	
   it	
   is	
   only	
   one	
   of	
   the	
   factors.	
   Others	
   are	
   the	
   binary	
  
model	
  of	
  sex	
  and	
  gender	
  that	
  only	
  allow	
  for	
  bodies	
  and	
  gender	
  identities	
  that	
  match	
  
with	
   the	
   norm	
   of	
   male	
   and	
   female.	
   Therefore,	
   individuals	
   with	
   a	
   variation	
   of	
   sex	
  
characteristics	
  are	
  still	
  at	
  high	
  risk	
  of	
  being	
  subjected	
   to	
   irreversible	
  surgeries	
  and	
  
other	
  medical	
  treatment,	
  that	
  are	
  not	
  life-­‐saving	
  and	
  reportedly	
  carry	
  a	
  high	
  risk	
  of	
  
impacting	
   on	
   the	
   individual’s	
   physical	
   and	
   mental	
   health,	
   when	
   being	
   performed	
  
without	
  the	
  individual’s	
  personal	
  and	
  fully	
  informed	
  consent.	
  	
  

06. We	
  are	
  therefore	
  very	
  worried,	
  that	
  the	
  legislators	
  do	
  not	
  consider	
  to	
  legally	
  ban	
  this	
  
medical	
  practices	
  but	
  further	
  allow	
  them	
  to	
  be	
  performed	
  in	
  Switzerland.	
  	
  

	
  
The	
  Principle	
  of	
  Self-­‐Determination	
  
	
  
07. The	
  proposal	
  aspires	
  to	
  establish	
  a	
  procedure	
  based	
  on	
  the	
  self-­‐determination	
  of	
  the	
  

person.	
   We	
   applaud	
   this	
   aim	
   as	
   being	
   in	
   line	
   with	
   international	
   human	
   rights	
  
standards	
   and	
   implemented	
   with	
   good	
   success	
   by	
   a	
   growing	
   number	
   of	
   states	
   in	
  
Europe.	
  	
  

08. However,	
  the	
  proposed	
  implementation	
  does	
  not	
  reach	
  this	
  aim.	
  For	
  example	
  it	
  does	
  
not	
   mention	
   gender	
   identity	
   (Geschlechtsidentität,	
   identité	
   de	
   genre,	
   identità	
   di	
  
genere)	
  an	
  internationally	
  recognised	
  term,	
  which	
  we	
  recommend	
  to	
  include	
  in	
  the	
  
proposal.	
  	
  

09. The	
  proposal	
   has	
   also	
   several	
   procedural	
   flaws.	
  The	
  draft	
   law	
  would	
   give	
   the	
   civil	
  
registry	
  the	
  power	
  to	
  assess	
  and	
  decide	
  the	
  identity	
  and	
  judgement	
  of	
  the	
  applicant.	
  
To	
   this	
   aim	
   the	
   explanatory	
   memorandum	
   also	
   mentions	
   medical	
   statements.	
  
Medicalisation	
   and	
   psychopathologisation	
   of	
   trans	
   people	
   have	
   a	
   long	
   history	
   and	
  
should	
  be	
  abolished	
  in	
  clear	
  language.	
  

10. In	
   particular,	
   we	
   suggest	
   to	
   clarify	
   that	
   it	
   is	
   not	
   allowed	
   to	
   assess	
   or	
   refer	
   to	
   an	
  
mental	
   health	
   assessment	
   or	
   diagnosis	
   of	
   the	
   person’s	
   gender	
   identity,	
   the	
  
expression	
  of	
  their	
  gender	
  identity,	
  or	
  having	
  lived	
  in	
  accordance	
  with	
  their	
  gender	
  
identity	
  for	
  a	
  certain	
  period	
  of	
  time.	
  	
  

11. Secondly,	
   the	
   explicit	
   continuation	
   of	
   the	
   gender	
   binary	
   in	
   the	
   explanatory	
  
memorandum	
   contravenes	
   the	
   idea	
   of	
   self-­‐determination	
   as	
   it	
   does	
   not	
   allow	
   an	
  
applicant	
  to	
  identify	
  with	
  or	
  request	
  another	
  gender	
  marker	
  than	
  the	
  two	
  given	
  ones	
  
male	
  and	
  female.	
  	
  	
  

12. Principle	
   31	
   of	
   the	
   Yogyakarta	
   Principles	
   YP+10	
   states	
   that	
   as	
   long	
   as	
  mandatory	
  
gender	
   recording	
  prevails,	
   further	
  positive	
  gender	
  marker	
  options	
  should	
  be	
  made	
  
available.	
  The	
  current	
  proposal	
  gives	
  away	
  this	
  chance.	
  	
  

13. We	
  suggest	
  that	
  this	
  legislative	
  proposal	
  drops	
  the	
  aim	
  of	
  continuation	
  of	
  the	
  gender	
  
binary	
  as	
  not	
  relevant	
  and	
  contradictory	
  to	
  the	
  aims	
  of	
  the	
  law	
  (self-­‐determination).	
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14. It	
   also	
   misplaced	
   in	
   this	
   proposal	
   and	
   potentially	
   contravening,	
   if	
   not	
   at	
   least	
  
influencing,	
   future	
   aspirations	
   giving	
   greater	
   recognition	
   to	
   diverse	
   gender	
  
identities.	
  

15. Out	
   of	
   experience,	
   we	
  would	
   recommend	
   also	
   an	
   extensive	
   trainings	
   program	
   for	
  
authorities	
   directly	
   involved	
   with	
   the	
   implementation	
   of	
   the	
   proposed	
   procedure.	
  
This	
   would	
   ensure	
   the	
   spirit	
   of	
   the	
   law	
   translates	
   into	
   practice	
   and	
  
misunderstandings	
  or	
  prejudices	
  are	
  pro-­‐actively	
  addressed.	
  

	
  	
  
	
  
Best	
  Interest	
  of	
  the	
  Child	
  
	
  
16. Today,	
   capable	
   minors	
   are	
   allowed	
   to	
   apply	
   for	
   legal	
   gender	
   recognition	
   by	
  

themselves	
  without	
  the	
  need	
  of	
  producing	
  a	
  parent’s	
  or	
  legal	
  caretakers	
  consent.	
  In	
  
addition,	
  parents	
   can	
  apply	
   for	
   legal	
  gender	
   recognition	
  on	
  behalf	
  of	
   their	
   child.	
   In	
  
this	
   Switzerland	
   is	
   to	
   be	
   considered	
   a	
   best	
   practice	
   example	
   in	
   Europe	
   and	
  
internationally.	
  We	
  urge	
   Switzerland	
   to	
  keep	
   this	
  best	
  practice	
  and	
  go	
   even	
  a	
   step	
  
further	
  by	
  reducing	
  the	
  needed	
  parental	
  consent	
  for	
  a	
  non-­‐capable	
  minor	
  from	
  both	
  
parents	
  to	
  one	
  parent	
  or	
  legal	
  caretaker	
  

17. Minors	
  can	
  face	
  similar	
  distress	
  and	
  discrimination	
  because	
  of	
  their	
  gender	
  identity	
  
as	
   their	
   adult	
   peers	
   (Council	
   of	
   Europe	
   Human	
   Rights	
   Commissioner	
   2016,	
   2017;	
  
Irish	
  Ombud	
  on	
   the	
  Rights	
  of	
   the	
  Child	
  2013:	
  p.	
  21.).	
  However,	
   they	
  are	
   limited	
   in	
  
their	
  ability	
  to	
  claim	
  their	
  rights.	
  	
  

18. States	
  have	
  to	
  take	
  adequate	
  measures	
  to	
  protect	
  the	
  rights	
  of	
  minors	
  as	
  defined	
  in	
  
the	
   UN	
   Charter	
   on	
   the	
   Rights	
   of	
   the	
   Child	
   (UN	
   CRC),	
   such	
   as	
   the	
   Right	
   to	
   Non-­‐
Discrimination	
  (Art.	
  2),	
  Right	
  to	
  be	
  heard	
  (Art.	
  3),	
  Preservation	
  of	
  the	
  child’s	
  identity	
  
(Art.	
  8	
  para.	
  1),	
  Right	
  to	
  Protection	
  from	
  Violence	
  (Art.	
  19),	
  Right	
  to	
  Health	
  (Art.	
  24),	
  
Right	
  to	
  Education	
  free	
  from	
  Discrimination	
  (Art.	
  28	
  para.1	
  with	
  Art.2),	
  and	
  the	
  Right	
  
to	
   personal	
   development	
   in	
   education	
   (Art.	
   29	
   para.	
   1	
   lit.	
   a).	
   Transgender	
   and	
  
intersex	
  children	
  are	
  a	
  group	
  particularly	
  at	
   risk	
   for	
  adverse	
   treatment,	
  and	
  highly	
  
dependent	
  on	
  others.	
  Transgender	
  and	
  intersex	
  children	
  have	
  a	
  right	
  to	
  legal	
  gender	
  
recognition	
  and	
  non-­‐action	
  by	
  state	
  actors	
  in	
  this	
  regard	
  may	
  lead	
  to	
  serious	
  human	
  
rights	
  violations.2	
  Thus,	
  any	
  possible	
  risks	
  to	
  have	
  their	
  human	
  rights	
  limited	
  should	
  
be	
  carefully	
  examined	
  and	
  minimized.	
  	
  

19. It	
   is	
  of	
  particular	
  importance	
  that	
  any	
  planned	
  changes	
  extend	
  to	
  all	
  minors,	
  and	
  
not	
   only	
   to	
   those	
  who	
   enjoy	
   parental	
   support.	
   Making	
   legal	
   gender	
   recognition	
  
depend	
  on	
  parental	
  approval	
  adds	
  an	
  extra	
  hurdle	
  for	
  the	
  young	
  trans	
  population.	
  
It	
   would	
   also	
  mean	
   a	
   deterioration	
   from	
   the	
   current	
   situation	
  where	
   solely	
   the	
  
ability	
  of	
  the	
  child	
  to	
  understand	
  the	
  consequences	
  of	
  its	
  wish	
  to	
  have	
  its	
  gender	
  
rectified	
  is	
  assessed.	
  	
  

20. Research	
  shows	
  that	
  transgender	
  youth	
  whose	
  parents	
  reject	
  their	
  gender	
  identity	
  
are	
   13	
   times	
   more	
   likely	
   to	
   attempt	
   suicide	
   than	
   transgender	
   youth	
   who	
   are	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  F0r	
  a	
  detailed	
  discussion	
  on	
  the	
  right	
  to	
  legal	
  gender	
  recognition	
  of	
  minors	
  under	
  the	
  UN	
  Children	
  Rights	
  
Convention	
  see	
  „Back	
  me	
  Up	
  -­‐	
  Rights	
  of	
  Trans	
  Children	
  under	
  the	
  Convention	
  on	
  the	
  Rights	
  of	
  the	
  Child“,	
  
Henzel	
  (2016)	
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supported	
  by	
   their	
  parents	
   (Travers	
  et	
  al,	
   Impacts	
  of	
  Strong	
  Parental	
  Support	
  for	
  
Trans	
  Youth,	
  2012,	
  Ontario,	
  Canada).	
  	
  

21. Mandatory	
  parental	
  consent	
  might	
  thus	
  be	
  contrary	
  to	
  a	
  child’s	
  human	
  rights,	
  as	
  
established	
  by	
  the	
  UN	
  Convention	
  on	
  the	
  Rights	
  of	
  the	
  Child	
  requesting	
  that	
  “[i]n	
  
all	
  matters	
   affecting	
   the	
   child,	
   the	
   views	
   of	
   the	
   child	
   being	
   given	
   due	
  weight	
   in	
  
accordance	
   with	
   the	
   age	
   and	
   maturity	
   of	
   the	
   child”	
   and	
   “the	
   child	
   shall	
   in	
  
particular	
   be	
   provided	
   the	
   opportunity	
   to	
   be	
   heard	
   in	
   any	
   judicial	
   and	
  
administrative	
   proceedings	
   affecting	
   the	
   child”	
   (Article	
   12	
   UN	
   CRC).	
   The	
  
Parliamentary	
   Assembly	
   of	
   the	
   Council	
   of	
   Europe	
   has	
   further	
   stressed	
   that	
   the	
  
best	
   interest	
   of	
   the	
   child	
   has	
   to	
   take	
   primary	
   consideration	
   in	
   all	
   decisions	
  
concerning	
   children	
   and	
   legal	
   gender	
   recognition	
   (Resolution	
   2048(2015)).	
   All	
  
trans	
   people,	
   and	
   particularly	
   young	
   ones,	
   need	
   supportive	
   environments,	
   fact-­‐
based	
  information,	
  support	
  and	
  access	
  to	
  quick,	
  accessible	
  and	
  transparent	
  gender	
  
recognition	
  procedures	
  based	
  on	
  self-­‐determination.	
  

22. We	
   recommend	
   to	
   introduce	
   a	
   procedure,	
   in	
   case	
   of	
   absent	
   parental	
   consent,	
  
enabling	
   the	
  minor	
  to	
   file	
  an	
  application	
   independently.	
  A	
   trained	
  professional,	
  e.g.	
  
social	
   worker,	
   could	
   help	
   in	
   establishing	
   that	
   the	
   child	
   is	
   mature	
   enough	
   to	
  
understand	
  the	
  consequences	
  of	
  the	
  decision.	
  	
  

23. However,	
  we	
  think	
  that	
  the	
  best	
  interest	
  of	
  the	
  child	
  moreover	
  demands	
  a	
  pro-­‐active	
  
assessment	
  of	
  the	
  needs	
  of	
  the	
  child	
  to	
  prevent/	
  combat	
  any	
  possible	
  child-­‐neglect	
  or	
  
abuse	
   in	
   case	
  of	
   lacking	
  parental	
   consent.	
  This	
   should	
   also	
   include	
   the	
   assessment	
  
and	
  provision	
  of	
  support	
  services	
  for	
  parents	
  and	
  other	
  family	
  members	
  dealing	
  with	
  
internal	
  or	
  external	
  effects	
  of	
  transphobia.	
  

	
  
	
  
	
  
Quick,	
  transparent	
  and	
  accessible	
  procedures	
  
	
  
24. The	
   proposed	
   administrative	
   procedure	
   based	
   on	
   the	
   person’s	
   self-­‐determination	
  

and	
   omitting	
   any	
   medical	
   aspects	
   is	
   well	
   suited	
   to	
   deliver	
   a	
   quick	
   change	
   of	
  
documents.	
  It	
  thus	
  delivers	
  a	
  key	
  task	
  of	
  gender	
  recognition	
  that	
  is	
  to	
  quickly	
  enable	
  
the	
   individual	
   to	
   pursue	
   their	
   lives	
   without	
   further	
   interference.	
   In	
   contrast	
   to	
  
involving	
  a	
  court	
  or	
  panel,	
  this	
  procedure	
  is	
  fast,	
  simple	
  and	
  cost-­‐effective	
  and	
  hence	
  
better	
  suited	
  for	
  a	
  quick	
  change	
  of	
  documents.	
  	
  

25. Experiences	
   from	
   countries	
   with	
   self-­‐determination,	
   such	
   as	
   Malta,	
   Denmark,	
  
Norway,	
  Argentina,	
  based	
  gender	
   recognition	
  procedures	
  have	
   shown	
   that	
   fears	
  of	
  
criminal	
  abuse	
  are	
  unsubstantiated.	
  	
  

26. However,	
   subsequent	
   assessments	
   following	
   after	
   an	
   official	
   recognition	
   of	
   a	
  
person’s	
   gender	
   identity	
   from	
   other	
   authorities	
   (defence,	
   social	
   services	
   etc)	
   for	
  
fraudulent	
   intent	
   create	
   opportunities	
   for	
   abuse	
   by	
   authorities	
   and	
   distress	
   of	
   the	
  
individual.	
  A	
  decision	
  by	
  the	
  civil	
  registry	
  needs	
  to	
  be	
  binding	
  for	
  any	
  other	
  state	
  or	
  
non-­‐state	
  actor.	
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27. We	
   recommend	
   introducing	
   a	
   formulation	
   ensuring	
   that	
   upon	
   a	
   decision	
   from	
   the	
  
civil	
  registry	
  the	
  person	
  is	
  considered	
  a	
  member	
  of	
  the	
  registered	
  gender	
  and	
  enjoys	
  
all	
  rights	
  and	
  duties	
  at	
  par	
  with	
  others	
  of	
  the	
  same	
  registered	
  gender.	
  

28. At	
   the	
  moment	
   it	
   is	
   not	
   clear	
  whether	
   a	
   personal	
   appearance	
   in	
   front	
   of	
   the	
   Civil	
  
Registration	
  is	
  necessary	
  or	
  whether	
  a	
  written	
  application	
  is	
  sufficient.	
  This	
  should	
  
be	
   clarified.	
   Ideally,	
   the	
   procedure	
   is	
   accessible	
   either	
   by	
   sending	
   in	
   an	
   informal	
  
request	
   in	
  writing	
  as	
   for	
  example	
   in	
  Norway,	
  without	
  requesting	
  a	
  possible	
   further	
  
barrier	
  of	
  a	
  personal	
  appearance	
  or	
  by	
  putting	
  the	
  request	
  forward	
  orally,	
  in	
  order	
  to	
  
allow	
  individuals	
  for	
  whom	
  the	
  requirement	
  of	
  a	
  written	
  application	
  would	
  create	
  an	
  
obstacle	
  to	
  access	
  their	
  rights.	
  

29. We	
  further	
  recommend	
  to	
  assess	
   the	
  proposal	
   for	
   its	
  accessibility	
   for	
  marginalised	
  
groups	
  of	
  people,	
  for	
  example	
  those	
  in	
  detention	
  and	
  thus	
  under	
  guardianship.	
  	
  

30. The	
   proposal	
   foresees	
   that	
   Swiss	
   citizens	
   living	
   abroad	
   can	
   choose	
   between	
  
provisions	
   in	
   their	
   country	
   of	
   residence	
   and	
   country	
   of	
   origin.	
   We	
   welcome	
   this	
  
choice	
  as	
  it	
  reflects	
  the	
  living	
  realities	
  of	
  a	
  highly	
  mobile	
  community.	
  	
  

	
  
Protection	
  of	
  Privacy	
  (Disclosure	
  protection)	
  

	
  
31. One	
   of	
   the	
   essential	
   purposes	
   of	
   gender	
   recognition	
   legislation	
   is	
   to	
   protect	
   a	
  

person’s	
  privacy.	
  	
  It	
  is	
  therefore	
  necessary	
  to	
  ensure	
  disclosing	
  information	
  about	
  a	
  
person’s	
   legal	
   gender	
   recognition	
   remains	
   confidential,	
   both	
   during	
   and	
   after	
   a	
  
gender	
  recognition	
  procedure.	
  	
  

32. We	
  suggest	
  including	
  a	
  provision	
  that	
  introducing	
  into	
  the	
  law	
  explicit	
  mechanisms	
  
of	
   enforcement,	
   i.e.	
   to	
   penalise	
   disclosure	
   of	
   information	
   about	
   a	
   person’s	
   gender	
  
recognition	
  procedure.	
  

33. The	
  right	
  to	
  have	
  key	
  state	
  and	
  non-­‐state	
  documents	
  rectified	
  will	
  help	
  the	
  individual	
  
to	
   prevent	
   situations	
   in	
   employment,	
   education,	
   travel	
   and	
   other	
   areas	
   where	
  
inconsistency	
  in	
  documents	
  may	
  lead	
  to	
  unwanted	
  disclosure	
  and	
  discrimination.	
  	
  

34. We	
  suggest	
  to	
  introduce	
  a	
  specific	
  clause	
  that	
  ensures	
  any	
  state	
  and	
  non-­‐state	
  actor	
  
issuing	
   key	
   documents	
   is	
   under	
   the	
   obligation	
   to	
   provide	
   for	
   rectified	
   documents	
  
upon	
  the	
  decision	
  of	
  the	
  civil	
  registry	
  office.	
  	
  

	
  
Right	
  to	
  Family	
  life	
  
	
  
35. The	
  proposal	
  seeks	
  to	
  protect	
  existing	
  ties	
  and	
  rights	
  between	
  parents	
  and	
  children.	
  

However,	
   the	
   proposal	
   lacks	
   to	
   address	
   how	
   a	
   transgender	
   parent	
   should	
   be	
  
recognised	
  on	
  their	
  child’s	
  birth	
  certificate.	
  This	
  omission	
  might	
  violate	
  the	
  right	
  of	
  
the	
   child	
   to	
   not	
   be	
   discriminated	
   on	
   grounds	
   of	
   sex	
   (Art	
   2	
   UN	
   CRC),	
   in	
   this	
   case	
  
because	
   of	
   the	
   sex	
   /	
   gender	
   identity	
   of	
   their	
   parents.	
   As	
   the	
   gender	
   identity	
   of	
   a	
  
parent	
  who	
  has	
  obtained	
  legal	
  gender	
  recognition	
  manifests	
  in	
  everyday	
  life,	
  having	
  
documents	
  not	
  reflecting	
  their	
  lived	
  gender	
  identity	
  forces	
  unwanted	
  outings,	
  which	
  
can	
   trigger	
   discrimination	
   of	
   the	
   child.	
   Not	
   changing	
   the	
   child’s	
   documentation	
  
violates	
   the	
   right	
   to	
   privacy	
   of	
   the	
   transgender	
   person,	
   i.e.	
   no	
   one	
   without	
   a	
  
legitimate	
   interest	
   should	
  be	
   able	
   to	
   learn	
   that	
   a	
   change	
  of	
   gendered	
   registry	
  data	
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took	
  place.	
   It	
   further	
   complicates	
  matters	
   if	
   the	
   child	
  has	
   to	
  prove	
  kinship	
   to	
   their	
  
parent,	
  e.g.	
  in	
  case	
  of	
  heritage.	
  	
  

36. As	
  long	
  as	
  the	
  registration	
  of	
  a	
  child’s	
  parents	
  is	
  gendered,	
  we	
  recommend	
  to	
  enable	
  
a	
  person	
  who	
  has	
  obtained	
   legal	
   gender	
   recognition	
   to	
  be	
   registered	
   as	
   “mother”/	
  
“father”	
  (flowing	
  from	
  their	
  legal	
  gender)	
  upon	
  application.	
  Like	
  this,	
  the	
  family	
  can	
  
decide	
  what	
  is	
  best	
  to	
  suit	
  their	
  individual	
  situation	
  that	
  is	
  to	
  adapt	
  or	
  not	
  to	
  adapt	
  
the	
  child’s	
  birth	
  certificate.	
  Such	
  a	
  provision	
  should	
  be	
  available	
  for	
  children	
  who	
  are	
  
born	
  before	
  as	
  well	
  as	
  after	
  the	
  gender	
  recognition.	
  	
  

37. However,	
  on	
  the	
  long-­‐term	
  we	
  recommend	
  to	
  abolish	
  the	
  use	
  of	
  gendered	
  terms	
  for	
  a	
  
child’s	
  parents	
  in	
  official	
  documents	
  and	
  instead	
  register	
  the	
  child’s	
  parents	
  in	
  a	
  non-­‐
gendered	
  way	
  (e.g.	
  parent	
  1,	
  parent	
  2).	
  

	
  
	
  
Recognition	
  of	
  non-­‐binary	
  gender	
  identities	
  	
  
	
  
38. Non-­‐binary	
  trans	
  people	
  face	
  higher	
  levels	
  of	
  discrimination	
  and	
  social	
  exclusion,	
  as	
  

shown	
  by	
  TGEU's	
  health	
  report	
  Overdiagnosed	
  but	
  Underserved.	
  Binary	
  recognition	
  is	
  
not	
  sufficient	
  to	
  reflect	
  the	
  human	
  rights	
  of	
  a	
  growing	
  part	
  in	
  the	
  trans	
  community	
  of	
  
those	
  not	
  identifying	
  as	
  one	
  or	
  another	
  gender.	
  Introducing	
  legal	
  gender	
  recognition	
  
for	
   non-­‐binary	
   people	
   would	
   be	
   an	
   important	
   step	
   to	
   counteract	
   structural	
  
discrimination	
  on	
  grounds	
  of	
  gender	
  identity.	
  Resolution	
  2048	
  (2015)	
  of	
  the	
  Council	
  
of	
  Europe’s	
  Parliamentary	
  Assembly	
  welcomed	
  “the	
  emergence	
  of	
  a	
  right	
  to	
  gender	
  
identity	
   […]	
   which	
   gives	
   every	
   individual	
   the	
   right	
   to	
   recognition	
   of	
   their	
   gender	
  
identity	
  and	
  the	
  right	
  to	
  be	
  treated	
  and	
  identified	
  according	
  to	
  it”	
  and	
  asked	
  member	
  
States	
   to	
  “consider	
   including	
  a	
   third	
  gender	
  option	
   in	
   identity	
  documents	
   for	
   those	
  
who	
  seek	
  it”.	
  	
  

39. The	
   German	
   Constitutional	
   Court	
   found	
   in	
   November	
   2017	
   that	
   the	
   legislator	
   is	
  
under	
   the	
   obligation	
   to	
   introduce	
   a	
   positive	
   gender	
   marker	
   option	
   for	
   those	
   not	
  
identifying	
  as	
  male	
  or	
  female.	
  	
  

40. WPATH,	
  the	
  World	
  Professional	
  Association	
  for	
  Transgender	
  Health,	
  recognizes	
  that	
  
there	
  is	
  a	
  spectrum	
  of	
  gender	
  identities,	
  and	
  that	
  choices	
  of	
  identity	
  limited	
  to	
  Male	
  
or	
  Female	
  may	
  be	
  inadequate	
  to	
  reflect	
  all	
  gender	
  identities.	
  An	
  option	
  of	
  X,	
  NB	
  (non-­‐
binary),	
  or	
  Other	
   (as	
  examples)	
   should	
  be	
  available	
   for	
   individuals	
  who	
  so	
   choose.	
  
(WPATH	
  Identity	
  Recognition	
  Statement	
  2017)	
  

41. We	
   thus	
   welcome	
   the	
   Arslan	
   and	
   Ruiz	
   initiatives,	
   assessing	
   the	
   feasibility	
   for	
   the	
  
introduction	
  of	
  a	
   third	
  gender	
  marker,	
   as	
  well	
  as	
   the	
  Flach	
   initiative,	
   assessing	
   the	
  
changes	
  needed	
  if	
  legal	
  gender	
  was	
  abolished.	
  We	
  consider	
  their	
  advancement	
  of	
  out	
  
must	
   importance.	
   Swiss	
   authorities	
   should	
   immediately	
   start	
   the	
   work	
   for	
  
introducing	
  non-­‐binary	
  options,	
  in	
  close	
  cooperation	
  with	
  non-­‐binary	
  people.	
  

42. We	
   suggest	
   to	
   ensure	
   that	
   those	
   persons	
   who	
   have	
   obtained	
   a	
   non-­‐binary	
   legal	
  
gender	
   abroad	
   receive	
   proper	
   recognition.	
   They	
   should	
   not	
   be	
   automatically	
  
assigned	
   or	
   forced	
   to	
   obtain	
   a	
   gender	
  marker	
   that	
   is	
   not	
   in	
   line	
  with	
   their	
   gender	
  
identity.	
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Änderung des ZGB: Änderung des Geschlechts im 
Personenstandsregister 

Vernehmlassung Transgender Network Switzerland (TGNS) 

Bern, 2. August 2018 

 

Mit dieser Stellungnahme legt die Organisation Transgender Network Switzerland (TGNS) 
ihre Position zum Vorentwurf einer Revision des ZGB betr. „Änderung des Geschlechts im 
Personenstandsregister“ dar.  

TGNS ist die Schweizer Organisation von und für Transmenschen und ihr Umfeld. Der 
Verein wurde 2010 gegründet und bietet als einen Schwerpunkt unentgeltliche 
Rechtsberatung an. Von dieser Rechtsberatungsstelle wurden seit Bestehen des Vereins 
mehrere hundert Menschen bei der Änderung des amtlichen Namens und/oder des 
amtlichen Geschlechts erfolgreich begleitet, davon allein im Jahr 2017 etwa 100. Über 
diesen Zeitraum konnte eine – insbesondere durch unsere Beratungsarbeit ausgelöste – 
positive Entwicklung der Rechtspraxis beobachtet werden (siehe 1.3). Die nachfolgenden 
Ausführungen und Änderungsbegehren basieren entsprechend auf einer fundierten Kenntnis 
der Praxis und der realen Bedürfnisse, Schwierigkeiten und Ressourcen von 
Transmenschen, welche eine solche Änderung anstreben. 

Unsere Ausführungen fokussieren primär auf die Situation, die Menschenrechte und die 
Bedürfnisse von Transmenschen. Ergänzend aufgenommen und von uns unterstützt werden 
aber auch die Anliegen von Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. Die 
entsprechenden Ausführungen und Anregungen nehmen wir in Absprache mit der 
Organisation InterAction, Association Suisse pour les Intersexes, vor. 

 

Die Vernehmlassung enthält, nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, 
folgende Teile: 

1. Grundsätzliches zur Situation von Transmenschen und zu Relevanz und heutiger 
Praxis der Änderung des amtlichen Geschlechts  

2. Detaillierte Beurteilung des Vorentwurfs 
3. Hinweise für eine Verbesserung der in den Materialien verwendeten Terminologie  
4. Regelungsvorschlag, der die angebrachte Kritik umsetzt  
5. Hinweise auf notwendige weitere Regulierungen mit direktem Bezug zur 

vorgeschlagenen Revision. 
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Zusammenfassung 
 

Grundsätzlich freuen wir uns, dass der Bundesrat die Lebenssituation von 
Transmenschen und von Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 
verbessern möchte und auch anerkennt, dass die rechtliche Situation 
Verbesserungspotenzial aufweist. Insofern begrüssen wir es, dass der Bundesrat aktiv 
geworden ist. Wie unsere Ausführungen zeigen, ist eine Vereinfachung der Änderung des 
amtlichen Geschlechts und Namens aber nur ein möglicher Bereich, in dem der Gesetz- und 
der Verordnungsgeber Verbesserungen anbringen können. Grosser Handlungsbedarf 
besteht in vielen anderen Bereichen, weshalb eine umfassendere Perspektive und die 
Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen von Transmenschen und 
Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung verstärkt werden sollten. 

Die vorgeschlagene Revision des ZGB enthält einen Kerngedanken, der zu begrüssen 
ist: Die Zuständigkeit von den Gerichten zu den Zivilstandsämtern zu verschieben, 
und in der Folge signifikant tiefere Kosten und kürzere Verfahrensdauer.  

In der Gesamtbetrachtung ist der Vorentwurf jedoch problematisch und fällt 
enttäuschend aus. Denn die kleinen (potentiellen) Verbesserungen stehen expliziten 
Verschlechterungen für besonders vulnerable Gruppen gegenüber. Gleichzeitig wird die 
Chance, durch staatliche Organe begangenen Menschenrechtsverletzungen klar Einhalt zu 
gebieten, sowie andere notwendige Verbesserungen des Menschenrechtsschutzes in 
positives Recht zu formen, nicht genutzt.  

Wir unterstützen daher die Revision sehr gerne, wenn die notwendigen 
Nachbesserungen vorgenommen werden; die Version des Vorentwurfs können wir 
jedoch nicht unterstützen. Auf formell-gesetzlicher Ebene sind dies mindestens 
folgende Punkte: 

• Klare Verankerung des Prinzips der Selbstbestimmung. Auch wenn der 
Vorentwurf von Selbstbestimmung spricht, so basiert er doch nicht darauf. Um dieses 
– unterstützenswerte – Ziel zu erreichen, sollen die ausschliesslich zulässigen 
Voraussetzungen sein : 1. das Vorliegen eines durch die urteilsfähige Person selbst 
gestellten Antrages, respektive 2. bei Urteilsunfähigen eines durch die gesetzliche 
Vertretung gestellten Antrages unter Wahrung des Rechts der urteilsunfähigen 
Person, gehört zu werden, sowie 3. bei gleichzeitiger Namensänderung die Angabe 
eines einzutragenden Namens. Durch diesen Numerus clausus der Voraussetzungen 
wird die Unzulässigkeit insbesondere von Nachweisen über die Geschlechtsidentität, 
(körperlicher) Transition und Einbezug von Drittpersonen, insbesondere aus der 
Medizin und Psychologie, und ähnlichem gesetzlich verankert – was das Prinzip der 
Selbstbestimmung ausmacht. 

• Selbständige Legitimation aller Urteilsfähigen, unabhängig ihres Alters oder einer 
Beistandschaft. 

• Kein Zwang zu persönlichem Erscheinen, d.h. sowohl Möglichkeit einer 
schriftlichen als auch einer mündlichen Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt. 

• Verankerung eines Offenbarungsverbotes 
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• Im internationalen Verhältnis korrekte Nachtragung des Geschlechts jeder 
Person, auch wenn ihr amtliches Geschlecht weder „F“ noch „M“ ist. 

• Aufnahme der notwendigen Arbeiten, um die Anerkennung nicht-binärer 
Geschlechtsidentitäten zu ermöglichen, ohne weitere Verzögerung und unter 
Einbezug der Personen, um die es geht. 

• Strafrechtliches Verbot von Verstümmelungen der Geschlechtsmerkmale an 
Menschen, insbesondere Kindern, mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. 
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1. Grundsätzliches 

1.1. Transmenschen und Geschlecht 
Transmenschen sind Menschen, denen bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen 
wurde, das nicht mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimmt (siehe auch die im 
Erläuternden Bericht auf S. 8 verwendete Definition). 

Die vier Aspekte von Geschlecht 

Unter Geschlechtsidentität versteht man das innere Wissen einer Person darum, welches 
Geschlecht sie hat. Diese Geschlechtsidentität ist einer Person inhärent. Das heisst, 
niemand kann die eigene Geschlechtsidentität beeinflussen oder gar wählen und sie ändert 
nicht, wenn eine Person eine Transition vornimmt oder wenn das amtlich eingetragene 
Geschlecht mit der Geschlechtsidentität in Übereinstimmung gebracht wird (siehe auch 3. 
Terminologie). Entsprechend muss auch hinterfragt werden, ob es sich bei dieser 
Registeränderung nicht eher um eine Korrektur eines von Anfang an falschen Eintrages 
handelt – ein Fehler, der am Anfang allein daher nicht erkannt werden kann, weil sich 
Neugeborene noch nicht zu ihrer Geschlechtsidentität äussern können.  

Die Geschlechtsidentität einer Person kann weiblich, männlich oder weder (ausschliesslich) 
weiblich noch (ausschliesslich) männlich sein. Letztere Gruppe wird im Folgenden als „nicht-
binär“ bezeichnet; die Selbstbezeichnungen dieser Personen sind jedoch viel vielfältiger. 
Transmenschen machen, so neuste Studien aus dem Ausland, etwa 2-3% der Bevölkerung 
aus. Die sogenannte Vermächtnisstudie aus Deutschland (2016) zeigt, dass sich von allen 
Transmenschen etwa 60 % nicht binär identifizieren. Auch Studien aus anderen Ländern 
zeigen einen ähnlich hohen Anteil nicht-binärer Menschen. 

Geschlechtsidentität ist zu unterscheiden von den drei weiteren Aspekten von Geschlecht: 
dem körperlichen Geschlecht, dem Geschlechtsausdruck und dem amtlichen Geschlecht. 
Beim körperlichen Geschlecht ist wiederum zu unterscheiden zwischen genitalen und 
weiteren sexualitäts- oder reproduktionsbezogenen Geschlechtsmerkmalen, Chromosomen, 
Hormonen sowie durch die Pubertät ausgebildeten sekundären Geschlechtsmerkmalen. 
Dadurch erklärt sich auch, weshalb sich Intergeschlechtlichkeit nicht als eine Variante der 
genitalen Geschlechtsmerkmale definiert, sondern allgemeiner als körperliche 
Geschlechtsmerkmale, die sich in einem oder mehreren Aspekten nicht in die medizinischen 
Normen „weiblich“ respektive „männlich“ einordnen lassen (GHATTAS, DAN CHRISTIAN: 
Menschenrechte zwischen den Geschlechtern, Vorstudie zur Lebenssituation von 
Inter*Personen, Heinrich Böll Stiftung, Schriften zur Demokratie Bd. 34, 2. Fassung, Berlin 
2013, S. 10). Geschlechtsausdruck meint, so die Yogyakarta-Prinzipien plus 10 in der 
Präambel, „la façon qu’a chaque personne de présenter son genre à travers l’apparence 
physique – incluant vêtements, coiffures, accessoires, cosmétiques – ainsi que les manières, 
la parole, les modes de comportement, les noms et références personnelles, et notant de 
plus que l’expression de genre peut ou non refléter l’identité de genre d’une personne.“ Der 
Geschlechtsausdruck ist folglich stark kulturell geprägt; was als (nicht) „weiblich“ und was als 
(nicht) „männlich“ gelesen wird, unterscheidet sich nach Zeit und Ort. Das amtliche 
Geschlecht, auch rechtliches oder offizielles Geschlecht genannt, ist in der Schweiz das 
im Zivilstandsregister eingetragene Geschlecht. 
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Bei einem Individuum können diese vier Aspekte von Geschlecht übereinstimmen, aber sie 
müssen nicht, und jeder Aspekt kann – aber muss nicht – binär sein. Wie die Definition oben 
zeigt, ist für Transmenschen nur bestimmend, dass das bei der Geburt zugeschriebene 
amtliche Geschlecht nicht mit der Geschlechtsidentität übereinstimmt. Nicht relevant für die 
Geschlechtsidentität und damit das Trans-Sein ist, ob an den körperlichen 
Geschlechtsmerkmalen Veränderungen vorgenommen wurden und ob der Ausdruck des 
Geschlechts verändert wurde, ob dieser gesellschaftlichen Stereotypen entspricht oder nicht. 

Diversität und besonders verletzliche Gruppen 

Die meisten Transmenschen haben bereits im Vorschulalter Klarheit über ihre 
Geschlechtsidentität. Dies mag erstaunen, zeigt sich aber sowohl in wissenschaftlichen 
Untersuchungen (statt vieler: SCHNEIDER, ERIK/BALTES-LÖHR, CHRISTEL (Hrsg.): Normierte 
Kinder, Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz, 2. Auflage, 
Bielefeld 2015), als auch in den biographischen Erzählungen von erwachsenen 
Transmenschen und in der Beratung von Familien mit Transkindern. In welchem Alter 
Transmenschen über ihre Geschlechtsidentität reden können, ist sehr unterschiedlich und 
hängt vor allem davon ab, ob das Umfeld als potentiell unterstützend wahrgenommen wird 
und von der eigenen Stärke. Deshalb outen sich Menschen jeden Alters: Ältere 
Transmenschen nehmen eine grössere gesellschaftliche Offenheit wahr als früher und 
trauen sich heute zu diesem Schritt. Junge Transmenschen nehmen dieselbe Offenheit wahr 
und trauen sich deshalb schon in jungen Jahren, sich zu outen. Während diese zunehmende 
gesellschaftliche Liberalisierung sowie spezialisierte Beratungs- und 
Unterstützungsangebote zu mehr positiven Erfahrungen führen, erleben aber immer noch 
praktisch alle Transmenschen in der Schweiz grosse Schwierigkeiten wie Diskriminierung, 
Ausschluss, Gewalt oder Ehrverletzungen. Die Praxis zeigt, dass Ursache davon nicht immer 
eine feindliche Haltung ist, sondern oft mangelndes Wissen und fehlende Sensibilisierung. 

Diese Ausgrenzungserfahrungen führen auch dazu, dass Transmenschen übermässig oft 
von Arbeitslosigkeit und in der Folge von Armut betroffen sind: 20 % sind arbeitslos, 
viele verlieren die Anstellung aufgrund ihres Trans-Seins (siehe 
https://www.transwelcome.ch > Infos für Firmen > Arbeitssituation von trans Menschen 
(besucht: 25.6.2018)).  

Ebenso können Ausgrenzungserfahrungen die psychische Gesundheit negativ beeinflussen. 
Eine Folge davon ist, dass die Suizidgefährdung massiv höher ist als bei der 
Allgemeinbevölkerung (für Literatur hierzu sei auf RECHER, ALECS: Rechte von 
Transmenschen, in: Ziegler, Andreas R./Montini, Michel/Copur, Eylem Ayse (Hrsg.): LGBT-
Recht, 2. Aufl., Basel 2015, verwiesen); eine Tatsache, die der Aktionsplan Suizidprävention 
des BAG nicht berücksichtigt. 

Wie Cismenschen (= Menschen, die nicht trans sind) können Transmenschen aber auch 
unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität Diagnosen aus dem psychiatrischen 
Formenkreis anhaften oder sie können als behindert gelten. In der Rechtsberatung 
werden zunehmend Menschen, die gehörlos sind, als lernbeeinträchtigt gelten, die 
Schwierigkeiten mit Lesen oder Schreiben haben, denen Diagnosen wie beispielsweise 
Autismus oder Borderline anhaften, usw., begleitet. Dies alles schliesst nicht aus, dass sie 

https://www.transwelcome.ch/
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trans sind und ihren Bedarf nach der Änderung des amtlichen Namens oder/und amtlichen 
Geschlechts selbst einschätzen können. 

Und selbstverständlich besteht der Bedarf nach amtlicher Anerkennung der 
Geschlechtsidentität bei Transmenschen, die in der Schweiz wohnen und die die Schweizer 
oder/und eine oder mehrere andere Staatsbürgerschaften haben, bei Transmenschen, die in 
der Schweiz Asyl suchen sowie bei Auslandschweizer_innen. Ihnen allen stellen sich eigene 
Herausforderungen und Chancen. 

Allen diesen Facetten der Diversität muss ein Regulierungsvorschlag zur Änderung 
des amtlichen Geschlechts gerecht werden. Der Vorentwurf weist diesbezüglich noch 
Schwachpunkte und Unklarheiten auf, die nachfolgend (2. Beurteilung des Vorentwurfes) 
eingehender beleuchtet werden. 

1.2. Relevanz der Änderung des amtlichen Geschlechts und/oder 
Vornamens 

Die Änderung des amtlichen Geschlechts und/oder des Vornamens ist für viele 
Transmenschen ein wichtiger Schritt. Denn erst dadurch ist es ihnen möglich, amtliche 
Papiere zu erhalten, die ihnen entsprechen. Ohne die Änderung müssen sie mit jedem 
Vorzeigen eines Ausweises ihr Trans-Sein offenlegen, sich erklären. Nicht nur erleben 
dies viele als demütigenden Eingriff in ihre Intimsphäre und als dauernden Stressor in 
ihrem Alltag, auch führen solche Zwangsoutings immer wieder zu verbalen oder gar 
körperlichen Übergriffen und Diskriminierung.  

Die Änderung betrifft aber nicht nur die amtlichen Papiere, auch viele weitere Dokumente 
können in der Praxis oft erst basierend auf der offiziellen Änderung angepasst werden: 
Bankkarten, Sozialversicherungsausweise, Arbeitszeugnisse, Schulabschlüsse, 
Telefonabonnemente, Mietverträge und viele mehr. Entsprechend gross ist die Bedeutung 
der amtlichen Änderung für den Alltag von Transmenschen und entsprechend belastet das 
Leben mit einem nicht passenden Geschlechtseintrag und Vornamen.  

Wenn Transmenschen den Antrag auf Änderung des amtlichen Namens oder/und 
Geschlechts stellen, dann haben sie immer einen langen Weg hinter sich, auf dem sie für 
sich selbst erkannt haben, dass sie trans sind und dies in einem weiteren Schritt ihrer 
Umwelt kommunizierten. Aus der Praxis lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass solche 
Anträge nicht unüberlegt oder spontan gestellt werden, sondern immer einem 
ernsthaften Bedürfnis entspringen. Entsprechend zog keine der mehreren hundert bisher 
von TGNS begleiteten Personen, die ihren amtlichen Namen und/oder das amtliche 
Geschlecht ändern liessen, diese Änderung später je in Zweifel. 

1.3. Heutige Praxis der Änderung des amtlichen Geschlechts 
und/oder Vornamens 

Nach geltendem Recht stehen Transmenschen zwei Verfahrensoptionen offen: Erstens die 
Änderung des Vornamens durch die Regierung (bzw. Verwaltung) des Wohnkantons oder 
zweitens die Änderung des amtlichen Geschlechts (allenfalls inklusive Namensänderung) in 
einem Gerichtsverfahren. Die alleinige Namensänderung wählen heute vor allem nicht-
binäre Menschen. Dies, weil keines der amtlichen Geschlechter „F“ resp. „M“ ihrer 
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Geschlechtsidentität entspricht und entsprechend das amtliche Geschlecht ihre 
Geschlechtsidentität weder mit noch ohne Änderung korrekt wiederspiegelt. 

Wie auch im Erläuternden Bericht festgehalten wird, haben sich die Voraussetzungen für 
die Änderungen in den letzten Jahren stark verändert. Heute werden nur noch ein 
schriftliches Gesuch unter Beilage einer Wohnsitzbestätigung (zur Klärung der örtlichen 
Zuständigkeit) und einer psychologischen oder psychiatrischen Bestätigung der 
Transidentität verlangt; wobei Praxis und Lehre die Notwendigkeit und die Zulässigkeit dieser 
Bestätigung auch bereits in Frage stellten. Sehr vereinzelt wird in dem Verwaltungsverfahren 
für die alleinige Namensänderung noch ein Nachweis der bisherigen Verwendung des 
beantragten Namens verlangt. Dass Ehen respektive eingetragene Partnerschaften auch 
nach der Änderung des amtlichen Geschlechts einer Partner_in unverändert Bestand haben, 
ist längst gängige Gerichtspraxis. Auch medizinische Angleichungsmassnahmen sind heute 
keine Voraussetzung mehr, weder für die alleinige Namensänderung noch für die Änderung 
des amtlichen Geschlechts. Die erstinstanzlichen Zivilgerichte und Kantonsverwaltungen 
anerkannten, insbesondere als Folge des EGMR-Entscheides A.P., Garçon et Nicot c. 
France, nos 79885/12 et 2 autres, CEDH 2017 (extraits), dass sie andernfalls die 
Menschenrechte der Gesuchstellenden verletzten (Art. 3, 8 EMRK; Art. 10 BV). Ergänzend 
zum Erläuternden Bericht, S. 18, ist festzuhalten, dass sich dieses EGMR-Urteil nicht nur auf 
Operationen und Sterilisationen bezieht, sondern auf jegliche Massnahmen körperlicher 
Angleichung (z.B. auch Hormone). Denn diese stellen stets einen Eingriff in die psychische 
und physische Integrität dar. Medizinische Massnahmen, die die Fertilität der Person 
beeinträchtigen, für die Änderung des amtlichen Geschlechts vorauszusetzen verletzt, so der 
EGMR, nicht nur das Recht auf Achtung des Privatlebens, sondern auch das nicht 
einschränkbare Verbot von Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Bestrafung (Art. 3 EMRK).  

In den Gerichtsverfahren zur Änderung des amtlichen Geschlechts wird oft eine persönliche 
Anhörung der Gesuchstellenden durchgeführt. Für viele Transmenschen ist die Tatsache, 
dass sie persönlich vor Gericht erscheinen müssen, um ihre Geschlechtsidentität zu 
verteidigen, von Fremden als „Frau genug“ oder „Mann genug“ eingeschätzt zu 
werden, eine grosse Belastung. Denn dieses immer wieder Bestehenmüssen als Frau 
respektive als Mann prägt den Alltag vieler Transmenschen. Immer wieder beurteilen 
andere, welches Geschlecht die Transperson ihrer Meinung nach hat. Entweder werden 
solche Beurteilungen kundgetan, ohne dass danach gefragt wurde oder dass ein Anlass 
dafür besteht, oder die Person übt eine Entscheidungsposition gegenüber der Transperson 
aus. Doch das Geschlecht jeder Person – ob trans oder cis – kennt diese selbst am besten. 

Das Gesuch stellen heute urteilsfähige Personen selbst, unabhängig von ihrem Alter. Das 
heisst, auch urteilsfähige Minderjährige reichen heute ihr Gesuch selbst ein. Die 
Zustimmung der Eltern respektive gesetzlichen Vertretung ist nach geltendem Recht 
nicht notwendig (relativ höchstpersönliches Recht, Art. 19c Abs. 1 ZGB). Für 
urteilsunfähige Personen kann heute die gesetzliche Vertretung die Änderung beantragen 
(Art. 19c Abs. 2 ZGB).  

Eine besondere Hürde stellen heute die Verfahrenskosten dar, die sich etwa zwischen 
150 und 1200 Franken bewegen. Für Transmenschen ist der Kostenfaktor besonders 
relevant, denn vergleichsweise viele leben äusserst prekär (siehe oben, 1.1). Diese bedürfen 
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unentgeltlicher Rechtspflege. Doch die Möglichkeit, unentgeltliche Rechtspflege zu 
beantragen, ist vielen nicht bekannt und viele, die Anspruch darauf hätten, können das 
Antragsformular nicht ohne Unterstützung ausfüllen. 

Generell ist anzumerken, dass es unserer Erfahrung nach für die Gesuchsteller_innen von 
untergeordneter Bedeutung ist, ob ein Gericht (Änderung des amtlichen Geschlechts) oder 
die Verwaltung (Änderung des amtlichen Namens allein) zuständig ist. Relevant sind 
vielmehr Faktoren wie die Kostenhöhe, die Verfahrensdauer, ob sie persönlich erscheinen 
müssen und die materiellen Voraussetzungen. Aber auch, ob respektvoll mit ihnen 
umgegangen wird, also ob bspw. im Schriftverkehr und anlässlich einer Anhörung ihre 
Geschlechtsidentität respektiert wird oder nicht. 

Die Gesuche um Änderung des amtlichen Geschlechts und/oder des Namens werden 
in praktisch allen Fällen, die wir begleiten, gutgeheissen: In den etwa acht Jahren, in 
denen wir Rechtsberatung anbieten, sind nur drei von uns begleitete Gesuche abgelehnt 
worden. Zwei davon, da die Person sich keiner operativen Sterilisation unterzogen hat, was 
heute klar als Menschenrechtsverletzung anerkannt ist. Das heisst aber auch, dass keine 
der Kontrollen, ob das Gesuch begründet sei (z.B. durch Anhörung), die die Gerichte 
resp. Verwaltungen sich selbst und den Gesuchsteller_innen aufbürden, zum Ergebnis 
kommt, dass ein Antrag missbräuchlich gestellt wurde bzw. nicht tatsächlich in der 
Geschlechtsidentität begründet liegt. 

 



 

9/36 
 
 

2. Beurteilung des Vorentwurfes  

2.1. Allgemeine Anmerkungen 
Grundsätzlich begrüssen wir Massnahmen, welche die Rechts- und Lebenssituation 
von Transmenschen und Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 
verbessern. Eine gesetzliche Regelung für die Änderung von Name und/oder amtlichem 
Geschlecht von Transmenschen und Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 
neu zu schaffen, birgt positives Potenzial, das es zu nutzen gilt. Um dieses Potenzial zu 
nutzen, sollten die nachfolgend ausgeführten Punkte beachtet werden. Diese orientieren sich 
einerseits am heutigen Verständnis der Menschenrechte und andererseits an unserer 
langjährigen Beratungspraxis.  

In Bezug auf die im Rahmen der Erarbeitung dieses Vorentwurfs erfolgten Anhörungen 
durch das EJPD möchten wir unsere wichtigsten vorgebrachten Punkte noch etwas 
ausführlicher, als es in der gebotenen Kürze des Erläuternden Berichts möglich ist, 
präzisieren (Erläuternder Bericht, S. 29 f.):  

• Transmenschen stehen vor zahlreichen rechtlichen Herausforderungen, 
beispielsweise im Zugang zu einer qualitativ guten Gesundheitsversorgung, im 
Asylwesen, in Schule und Ausbildung, im Falle von Freiheitsentzug, durch den nur 
partiellen Diskriminierungsschutz, im Zugang zum Recht allgemein, usw. Um die 
Situation von Transmenschen merklich zu verbessern, ist daher ein 
umfassenderes Vorgehen notwendig als nur eine Veränderung des Verfahrens 
zur Änderung des amtlichen Geschlechts.  

• Bezüglich der Änderung des amtlichen Geschlechts liegt unserer Erfahrung nach der 
dringendste Handlungsbedarf in der staatlichen Negation der Existenz von Menschen 
mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität (siehe nachstehend 2.10). 

• Wir begrüssen die vorgeschlagene Revision dann, wenn dadurch ein rasches, 
transparentes, allen zugängliches und auf Selbstbestimmung basierendes Verfahren 
gesetzlich verankert wird. 

• Als Expert_innen wünschen wir uns, aktiv einbezogen zu werden in allen Belangen, 
die uns betreffen. Dies ermöglicht eine Rechtsetzung, die die tatsächlichen 
Bedürfnisse deckt. 

In den Erläuterungen zu den Grundzügen der Vorlage (Erläuternder Bericht, S. 10) nennt der 
Bundesrat ein Ziel und drei weitere verfolgte Stossrichtungen: „Ziel der Revision ist es, ein 
einfacheres, auf Selbstbestimmung beruhendes Verfahren zur Änderung des Eintrags von 
Geschlecht und Vornamen im Personenstandsregister gesetzlich zu verankern.“ Die drei 
weiteren Stossrichtungen sind: „Beibehaltung der Grundsätze für die Eintragung des 
Geschlechts bei der Geburt; Beibehaltung der binären Geschlechterordnung; 
Berücksichtigung der Interessen der Angehörigen und der spezifischen Situation von 
Kindern.“ Dafür, dass der Bundesrat die vorgeschlagene ZGB-Revision als eine 
Verbesserung für Transmenschen und Menschen mit Varianten der 
Geschlechtsentwicklung vorstellt, befremdet es doch sehr, dass die drei weiteren 
Stossrichtungen der Vorlage entweder explizit („Beibehaltung der Grundsätze für die 
Eintragung des Geschlechts bei der Geburt; Beibehaltung der binären 
Geschlechterordnung“) zu Ungunsten der betroffenen Personen definiert wurden oder 
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der Vorentwurf zu ihren Ungunsten ausgestaltet wurde („Berücksichtigung der 
spezifischen Situation von Kindern“).  

Betreffend Materialien (Erläuternder Bericht bzw. allfällige künftige Botschaft) regen wir 
zudem generell an, klarer zu unterscheiden zwischen der Situation und den 
Bedürfnissen von Transmenschen und von Menschen mit einer Variante der 
Geschlechtsentwicklung. Dies würde nicht nur beiden Gruppen, die sowohl mit ähnlichen 
als auch mit sehr unterschiedlichen Problemen konfrontiert sind, gerecht werden, sondern 
auch die Verständlichkeit erhöhen. 

2.2. Systematik und Marginalen 
Damit, dass die neue Regulierung als Ergänzung des ZGB vorgenommen wird und 
innerhalb des ZGB systematisch im Recht der natürlichen Person, Abschnitt „Das 
Recht der Persönlichkeit“, „Schutz der Persönlichkeit“ verankert wird, sind wir 
einverstanden. Dies ist insbesondere sinnvoll, da die Änderungen dem Schutz der 
Persönlichkeit dienen. Auch die systematische Nähe zur Namensänderung, die Einfügung 
als neuer Art. 30b, begrüssen wir. 

Die Marginale (Schutz der Persönlichkeit) „In Bezug auf das Geschlecht“ mag aus 
registerrechtlicher Perspektive nachvollziehbar sein. Vor dem Hintergrund, dass Geschlecht, 
wie vorstehend in 1.1 ausgeführt, nicht eindimensional ist, sondern nebst dem 
Registergeschlecht aus den drei Aspekten Geschlechtsidentität, -ausdruck und -merkmale 
besteht, jedoch zu unpräzise. Ein zivilrechtlicher Schutz aller drei Aspekte als Teil jeder 
natürlichen Person wäre grundsätzlich zu begrüssen. Da jedoch nur eine gesetzliche 
Grundlage für die Anpassung des registrierten Geschlechts an die 
Geschlechtsidentität der Person verankert werden soll, müsste die Marginale „In 
Bezug auf die Geschlechtsidentität“ heissen.  

2.3. Änderung des Namens 
Änderung des Vornamens 

Grundsätzlich stimmen wir der Klärung, dass mit dem amtlichen Geschlecht auch der 
Vorname geändert werden kann, zu (Art. 30b Abs. 2 VE-ZGB). Begrüssenswert ist dabei, 
dass Abs. 2 als Kann-Bestimmung formuliert ist. De lege lata besteht diese Klarheit, dass mit 
dem amtlichen Geschlecht auch der Name geändert werden kann, im ZGB nicht; die 
Gerichte nehmen jedoch aus prozessökonomischen Gründen beide Änderungen gemeinsam 
vor. Dies macht nicht nur (prozess-)ökonomisch Sinn, sondern verhindert auch eine 
Übergangsphase, während der der amtliche Name und das amtliche Geschlecht 
auseinanderfallen. 

Seit einigen Jahren müssen in der Schweiz Vornamen nicht mehr eindeutig einem 
Geschlecht zugeordnet werden können. Entsprechend ist es nicht mehr vorstellbar, dass 
beispielsweise Sascha, Kay, Kim oder Andrea nicht als alleinstehende Vornamen für ein 
Kind jeden Geschlechts gewählt werden könnten. Gerade nicht-binäre Transmenschen 
wählen für sich oft solche Vornamen. Die Ausführungen im Erläuternden Bericht (S. 10 f., 32) 
sind widersprüchlich, ob dieses allgemeine Namensrecht mit Einführung eines neuen 
Art. 30b ZGB unverändert gelten soll oder ob der Vorschlag eine Einschränkung auf 
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geschlechtsspezifische Vornamen vornehmen will. Hier wäre eine Klärung in den 
Materialien wünschenswert, dass die freie Wahl des Vornamens unverändert bestehen 
bleibt und auch unverändert nicht geschlechtseindeutige Namen oder 
Namenskombinationen aus weiblichen und männlichen Namen (z.B. Kim Susanne 
Thomas) gewählt werden können.  

Insbesondere sollten die Materialien (Botschaft) besser als der Erläuternde Bericht 
unterscheiden zwischen der Namenswahl für das Neugeborene durch die Eltern und der 
Namenswahl einer urteilsfähigen Person für sich selbst. Der Schutz der Kindsinteressen ist 
nur im ersten Fall angezeigt. Urteilsfähige Personen hingegen müssen unverändert die 
Freiheit haben, einen Vornamen nach ihrem Belieben anzunehmen – auch einen Namen 
oder eine Namenskombination, die bei Neugeborenen im Interesse des Kindes abgelehnt 
werden müssten. 

Keinesfalls darf die Erläuterung, dass „bei Kindern mit einer Variante der 
Geschlechtsentwicklung“ die Wahl eines geschlechtsneutralen Vornamens „gegebenenfalls 
angezeigt“ sei (Erläuternder Bericht, S. 32), dazu führen, dass die elterliche Namenswahl auf 
geschlechtsneutrale Namen beschränkt werden kann. Auch hier bedarf es einer Präzisierung 
der Materialien. 

Änderung des Familiennamens 

Zu begrüssen ist die Klärung, dass geschlechtskonnotierte Familiennamen 
mitgeändert werden können. Nebst dieser Variante sollte jedoch auch eine Änderung des 
Familiennamens möglich sein, wenn ein anderer Zusammenhang zwischen dem Trans-Sein 
respektive der Variante der Geschlechtsentwicklung der Person und dem Bedarf nach einer 
Änderung des Familiennamens besteht. So beispielsweise zum Schutz der Person bei einer 
Bedrohung durch die eigene Familie / Verwandte. Auch wenn diese Konstellationen bisher 
nicht in grosser Zahl an unsere Beratenden herangetragen wurden (allenfalls ist die 
Dunkelziffer höher), so sind sie doch eine Realität und eine besondere Bedrohungslage für 
die jeweilige Person. Heute werden in diesen Fällen das amtliche Geschlecht und der 
Vorname durch das Gericht geändert, für die Änderung des Familiennamens werden die 
Gesuchsteller_innen jedoch auf das Namensänderungsverfahren nach Art. 30 ZGB, also an 
die Kantonsverwaltung, verwiesen. Würde diese Konstellation in den Materialien (Botschaft) 
erwähnt als gleich zu handhaben wie die Änderung geschlechtskonnotierter Familiennamen, 
so begrüssten wir dies. 

2.4. Schneller, transparenter und allen zugänglicher Prozess 

Im Grundsatz sollte das Verfahren schnell, transparent und allen zugänglich sein, so die 
auch im Erläuternden Bericht zitierten menschenrechtlichen Vorgaben. Dass eine einfache 
Erklärung beim Zivilstandsamt neu der Weg zur Änderung des amtlichen Geschlechts 
und des Namens sein soll, dies ist grundsätzlich zu begrüssen. Dies ist nicht nur im 
Interesse von Transmenschen und Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung, 
sondern reduziert auch den Arbeitsaufwand auf staatlicher Seite. Werden die Gerichte ganz 
von diesen Verfahren entlastet, so entfällt nicht nur ihr direkter Aufwand bis zum Entscheid, 
sondern auch der Aufwand der Mitteilung an die Zivilstandsämter, welche die Eintragungen 
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vornehmen. Kurz: Wird das gesamte Verfahren in eine Hand gegeben, entfällt die übrige 
Bürokratie. 

Verfahrensdauer 

Ein schnelles Verfahren ist wichtig, denn für die Person ist jeder weitere Tag, den sie mit sie 
zwangsoutenden Dokumenten ihren Alltag bestreiten muss, eine Belastung und mitunter 
eine Gefährdung. Um ein schnelles Verfahren nicht nur als Ziel der Revision zu erklären, 
sondern auch tatsächlich zu garantieren, wäre es wünschenswert, dass eine maximale 
Erledigungsdauer auf Verordnungsebene vorgegeben wird. Der Erläuternde Bericht, 
S. 31, bleibt dazu allzu vage mit der Aussage, dass „die betroffene Person (...) rasch neue 
Dokumente erhalten können“ wird. Hierzu wäre mehr Transparenz wünschenswert. Eine 
klare Frist kennt beispielsweise das portugiesische Recht: Dort werden Anträge zur 
Änderung von Name und amtlichem Geschlecht innert acht Tagen bearbeitet.  

Zugänglichkeit für alle durch Schriftlichkeit oder Mündlichkeit 

Damit das Verfahren tatsächlich allen Transmenschen und Menschen mit Varianten der 
Geschlechtsentwicklung zugänglich ist, muss es explizit sowohl schriftlich als auch mündlich 
möglich sein. Denn einerseits ist es, wie einleitend erläutert (1.3), für viele schwierig, 
„persönlich“ (Erläuternder Bericht, S. 12) vor einer staatlichen Behörde zu erscheinen und 
dort ihre Geschlechtsidentität zu rechtfertigen. Wir erleben Klient_innen, die psychologisch 
begleitet werden müssen, damit sie infolge der Einladung zur persönlichen Anhörung nicht 
sogleich das Gesuch zurückziehen. Die Vorstellung, vor einer mit staatlicher 
Entscheidungsmacht über ihren Geschlechtseintrag ausgestatten Person die eigene 
Geschlechtsidentität verteidigen zu müssen, ist also für einige so belastend und 
beängstigend, dass der (selbständige) Zugang zum Verfahren dadurch versperrt werden 
kann. Auch die World Professional Association for Transgender Health, die weltweite 
Vereinigung der Fachpersonen zu Trans-Gesundheit, weist darauf hin, dass solche 
Anhörungen psychologische, logistische und finanzielle Hürden errichten können (World 
Professional Association for Transgender Health: WPATH Identity Recognition Statement 
vom 15.11.2017, abrufbar unter: https://www.wpath.org/policies (besucht: 1.8.2018)). Das 
persönliche Erscheinen vor dem Zivilstandsamt kann auch eine ganz praktische Hürde sein, 
z.B. für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, oder weil die Person aufgrund anderer 
Einschränkungen nicht in der Lage dazu ist (z.B. eingeschränkte Fähigkeiten mit Fremden zu 
kommunizieren). Die Ausgestaltung des Verfahrens ist daher nicht zuletzt im Lichte der 
Behindertenrechtskonvention und des entsprechenden nationalen Rechts zu betrachten; der 
Vorentwurf überzeugt in diesem Punkt nicht.  

Für die Möglichkeit eines schriftlichen Verfahrens spricht auch das geltende Recht: Demnach 
ist das Gerichtsverfahren zur Änderung des amtlichen Geschlechts ein Summarverfahren. In 
diesen stellt Schriftlichkeit die Regel, Anhörungen hingegen die Ausnahme dar. In der Praxis 
hören denn auch diverse Gerichte die Gesuchstellenden nicht an, sondern erledigen die 
Verfahren schriftlich. Eine generalisierte Pflicht zum persönlichen Erscheinen vor dem 
Zivilstandsamt wäre demnach eine Erschwerung gegenüber heute.  

Damit der Zugang zum Recht in einem schriftlichen Verfahren tatsächlich garantiert ist, wäre 
ein einfach verständliches Formular hilfreich.  

https://www.wpath.org/policies
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Umgekehrt leiden aber auch etliche Transmenschen an einer so ausgeprägten Lese- und 
Schreibschwäche, dass für sie ein mündliches Verfahren zugänglicher sein kann. Solche 
Lese- und Schreibschwäche kann, wie bei Cismenschen, ganz unterschiedliche Ursachen 
haben, von Lernschwäche über Fremdsprachigkeit oder Sehbehinderung bis zu schwerer 
Legasthenie. Nicht zuletzt aber können auch Mobbingerfahrungen aufgrund des Trans-Seins 
in der Schule zu einer Unmöglichkeit, dem Schulstoff zu folgen, führen.  

Die Freiheit, zwischen einem mündlichen und einem schriftlichen Verfahren wählen zu 
können, ist folglich elementar dafür, dass die Änderungen möglichst allen, die diesen 
bedürfen, tatsächlich zugänglicher werden.  

Zugänglichkeit durch tiefe Kosten 

Wie vorstehend (1.3) ausgeführt, sind die Prozesskosten heute eine relevante Hürde im 
Zugang zu den Änderungen. Um die gleichberechtigte Zugänglichkeit des Verfahrens zu 
eröffnen, müssen die Kosten in allen Kantonen tief, d.h. auf einem zweistelligen 
Frankenbetrag, gehalten werden oder ganz entfallen. Der zu erwartende Betrag von CHF 
75.- (Anhang 1 Ziff. 12 ZStGV, Bereinigung von beurkundeten Daten) wäre eine 
Verbesserung gegenüber heute, für zahlreiche Transmenschen aber immer noch eine 
spürbare Belastung. Zusätzlich zu tiefen Kosten ist es aufgrund der besonders hohen 
Arbeitslosigkeit und Armutsbetroffenheit relevant, dass die Möglichkeit der 
Gebührenbefreiung analog zu Art. 3 Abs. 2 ZStGV (Befreiung von Gebühren für Trauung und 
Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft) geschaffen wird. Der Relevanz von tiefen 
Kosten läuft insbesondere auch die den Zivilstandsämtern explizit eröffnete Option weiterer 
Abklärungen entgegen (siehe dazu nachstehend 2.5). Denn es ist davon auszugehen, dass 
dann Auslagen anfallen, die nach Art. 7 Abs. 1 lit. c ZStGV der Gesuchsteller_in überbürdert 
würden. Dadurch wird eine doppelte Hürde aufgestellt im Zugang zu den Änderungen. 

Zugänglichkeit für besonders vulnerable Gruppen 

Vor dem Hintergrund unserer Praxiserfahrung erachten wir die 
Vernehmlassungsvorlage in Bezug auf die Zugänglichkeit des Verfahrens für 
besonders vulnerable Gruppen wie insbesondere Asylsuchende oder Menschen im 
Freiheitsentzug als zu wenig klar. 

Im Gegensatz zur heutigen Rechtslage ist für Asylsuchende das Verfahren oder zumindest 
eine Möglichkeit, in der Schweiz durchgängig amtlich in ihrer Geschlechtsidentität anerkannt 
zu werden und sich entsprechend ausweisen zu können, mit der Revision zugänglich zu 
machen. Diese Menschen fliehen meist aus Staaten, die keine Änderung des amtlichen 
Geschlechts ermöglichen. In der Folge sind sie auch in der Schweiz aufgrund ihrer Ausweise 
immer wieder mit Zwangsoutings konfrontiert. Asylsuchende Transmenschen sind meist vor 
Extremformen von Transfeindlichkeit geflohen und daher besonders schutzbedürftig gegen 
solche weiteren Zwangsoutings und der möglichen daraus folgenden Gewalt und 
Diskriminierung in der Schweiz. Die zu treffende Regelung muss aber gleichzeitig 
sicherstellen, dass der Herkunftsstaat nicht ohne explizite, freie und vorgängige Einwilligung 
der asylsuchenden Person von dieser Anerkennung der Geschlechtsidentität Kenntnis 
erlangen kann. 
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Menschenrechtliche Expertisen 

Wie der Bundesrat auch selbst festhält (Erläuternder Bericht, S. 13), empfiehlt namentlich 
das SKMR in der Studie „Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen“ von 2015, die 
Einführung einer dritten Option des amtlichen Geschlechts zu prüfen. Dass sich der 
Bundesrat auf diese Studie stützt zur Erklärung, weshalb er am binären Geschlechtermodell 
festhält, erschliesst sich uns nicht.  

Auf Europarats-Ebene fordert insbesondere die Parlamentarische Versammlung des 
Europarates mit der Resolution 2048 (2015), La discrimination à l’encontre des personnes 
transgenres en Europe, die Mitgliedstaaten dazu auf, die Möglichkeit eines (freiwilligen) 
amtlichen Geschlechtseintrag ausserhalb von „F“ und „M“ zu prüfen (erwähnt im 
Erläuternden Bericht, S. 19). Für diese Resolution sprachen sich auch alle abstimmenden 
Mitglieder der Schweizer Delegation aus.  

Im erläuternden Bericht wird weiter erwähnt, dass das Hochkommissariat für 
Menschenrechte der UNO begrüsst, „dass einige Staaten die Kategorie eines dritten oder 
unbestimmten Geschlechts eingeführt haben“ (Erläuternder Bericht, S. 15). Auch die neuste 
Ausgabe der Yogyakarta-Prinzipien (Les Principes de Jogjakarta plus 10, die auch im 
Erläuternden Bericht, S. 15, erwähnt werden) statuiert in Principe 31, Le droit à la 
reconnaissance juridique, dass die Staaten das Geschlecht einer Person nicht länger in 
offiziellen Identitätspapieren eintragen sollen, da diese Information nicht „pertinente, 
raisonnable et nécessaire, prescrite par la loi dans un but légitime“ sei. Solange aber noch 
ein Geschlechtseintrag vorgenommen wird, soll eine Vielzahl an Optionen offenstehen.  

Zahlreiche Expert_innen-Stimmen sprachen sich folglich bereits gegen ein Festhalten 
am binären Geschlechtersystem und für die Anerkennung der vielfältigeren Realität 
aus. 

Rechtsvergleich 

Die Möglichkeit, den Geschlechtsmarker „X“ im Reisepass und auf der Identitätskarte 
eintragen zu lassen, hat mit Malta bereits ein anderes europäisches Land erfolgreich 
eingeführt (entgegen den Aussagen im Erläuternden Bericht, S. 20, handelt es sich nicht 
mehr nur um eine Ankündigung). Auch einige Staatsbürger_innen der Niederlande tragen 
angeblich bereits ein „X“ oder keine Geschlechtsangabe in ihrem Pass oder der 
Geburtsurkunde. In Deutschland kann auf die Geschlechtsangabe verzichtet werden und 
das Bundesverfassungsgericht beauftragte mit Entscheid vom 10.10.2017 den Gesetzgeber 
sinngemäss, das binäre System der möglichen amtlichen Geschlechter zu verlassen (auch 
erwähnt in Erläuternder Bericht, S. 22). In dieselbe Richtung geht auch die Entscheidung 
G 77/2018-9 des Verfassungsgerichtshofs Österreichs vom 15.6.2018. Vor dem 
Hintergrund dieser Urteile der Verfassungsgerichte Deutschlands und Österreichs muss 
überdies in Zweifel gezogen werden, ob der explizit binär gehaltene Vorentwurf tatsächlich 
verfassungsmässig sei (Erläuternder Bericht, S. 40). In Irland empfiehlt eine durch die 
Ministerin for Employment and Social Affairs eingesetzte Review Gruppe, welche den 
Gender Recognition Act 2015 überprüfen soll, in ihrem Bericht insbesondere „Legal gender 
recognition should be made available to people who are non-binary“ 
(http://www.welfare.ie/en/downloads/GRA%20Review%20Report.pdf (besucht: 1.8.2018). 
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Geschlechter-Stereotypen befreit leben, übermäßig von den Änderungen ausgeschlossen wür-
den.  

Urteilsunfähige trans*Kinder würden durch den Vorschlag zwar nicht benachteiligt gegenüber 
heute, sie könnten von der Gesetzesänderung aber auch nicht profitieren. Ihre Änderung von 
Name und Geschlechtseintrag müssten die gesetzlichen Vertreter_innen weiterhin beim Gericht 
beantragen. Beim Trans-Kinder-Netz e.V. sind viele Familien mit trans*Kindern im Vorschulalter 
bzw. Primarschule dabei. Diese Kinder kennen ihre Geschlechtsidentität schon sehr klar und 
können sich auch dazu ausdrücken. Um diese Kinder und Familien geht es bei der Regelung der 
Personenstandsänderung für urteilsunfähige Kinder. Warum sollen sie zum Gericht müssen und 
nicht wie alle anderen zum Zivilstandsamt? Wir sehen keinen Grund dafür. 

Diese Einschränkungen, vor allem die neue Zustimmung bei urteilsfähigen trans*Kindern und 
Jugendlichen, sind eine deutliche Verschlechterung der heutigen Situation. Zudem entstehen 
dadurch noch weit komplexere Problemstellungen, wenn zum Beispiel die Eltern den Entscheid, 
den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister zu ändern, nicht mittragen. Selbstverständ-
lich wünschen wir jedem Kind und Jugendlichen, dass es durch seine Eltern geliebt und unter-
stützt wird. Die Erfahrung zeigt uns aber, dass manchmal Eltern aus unterschiedlichsten Gründen 
diesen Weg mit ihren Kindern nicht mitgehen. Besonders schwierig wird es, wenn dies aufgrund 
eines Elternkonfliktes geschieht und in partnerschaftlichen Trennungsprozessen gegeneinander 
verwendet wird, oder wenn religiöse Organisationen im Spiel sind, wodurch das Kindswohl in den 
Hintergrund rückt. Kinder und Jugendliche könnten noch immer entsprechend ihrer Urteilsfähig-
keit ohne elterliches Einverständnis medizinische Maßnahmen wie Pubertätsblockaden, Hormon-
therapien und chirurgische Eingriffe vornehmen lassen. Sie könnten aber nicht vermeiden, sich 
in der Schule, in der Lehre, an der Universität, bei der Krankenkasse, für die zahn-, augen-, haut-
ärztliche Behandlung, der Motorradprüfung, auf dem Einwohneramt, am Bankschalter, am Post-
schalter, bei der Berufsberatung, im Reisebüro, beim Grenzübertritt, also dauerndem Outing und 
kleineren oder größeren Diskriminierung aussetzen zu müssen, da ihre Personaldokumente ihrer 
Geschlechtsidentität und ihrem Geschlechtsausdruck nicht entsprechen.  

Dadurch wird das explizit erwähnte Ziel, die spezifische Situation von Kindern und Jugendlichen 
zu berücksichtigen, mit diesem Vorschlag ein leeres Versprechen bleiben. Wir stimmen daher 
auch dem Vorschlag von TGNS zu, dass bei urteilsunfähigen Kindern die Zustimmung eines El-
ternteils ausreichen soll, damit trans*Kinder nicht zum Spielball von Elternstreit werden und ihre 
Kinderrechte wirklich zuvorderst stehen. 

Wir lehnen diesen Vorschlag deshalb ab.  

Sehr gerne unterstützen wir aber eine Revision, die allen urteilsfähigen Personen – und damit 
auch urteilsfähigen Kindern und Jugendlichen – das in Art. 30b beschriebene Recht  auf Ände-
rung des amtlichen Geschlechts und Namens durch eine einfache Erklärung, ohne Geschlechts-
kontrolle durch das Zivilstandsamt, zugesteht und bei urteilsunfähigen Personen sicherstellt, dass 
ihrem Willen und ihrem Recht gehört zu werden, gerecht wird. Der von TGNS gemachte Rege-
lungsvorschlag trägt somit auch unseren Anliegen, bzw. denen unserer trans*Kinder, Rechnung. 
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Mit Bedauern nehmen wir zudem zur Kenntnis, dass am binären Geschlechtermodell festgehal-
ten werden soll. Damit wird allen Personen, deren Geschlechtsidentität nicht oder nicht aus-
schließlich "weiblich" oder "männlich" ist, verunmöglicht, im Personenstandregister und in ihren 
Personaldokumenten das Geschlecht einzutragen, das ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Au-
ßerdem werden dadurch Personen mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung unter Umstän-
den zu mehrfachen Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrages gezwungen. Völlig im-
praktikabel scheint uns zudem der Umgang mit Personen, bei denen in ihren ausländischen Per-
sonaldokumenten andere als die von Ihnen vorgeschlagenen zwei Geschlechterkategorien ein-
getragen sind. Insbesondere bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen nehmen wir wahr, 
dass sich ein großer Anteil nicht binär identifiziert und das Glück hat, in einer Zeit aufzuwachsen, 
in der sie dies auch äußern können und damit nicht alleine sind. Wir wünschen uns, dass auch 
der Staat diese Menschen anerkennt und ihnen zeigt, dass sie gleichwertig dazugehören und 
wunderbar sind, so wie sie sind.  

 

 

 

Berlin und Zürich, 5. September 2018 

 

Christian Gredig, Trans-Kinder-Netz e.V., Gründungs- und ehemaliges Vorstandsmitglied 

Karoline Haufe, Trans-Kinder-Netz e.V., 1. Vorstandsvorsitzende 

 

 

 



Universität
Zürich"*

Medizinische Fakultät
Dekanat

Frau Bundesrätin
Simonetta Sommaruga
Schweizerische Eidgenossenschaft
Eidgenössisches Justiz- und Polizeideparte-
ment EJPD

Universität Zürich
Medizinische Fakultät, Dekanat
Pestalozzistrasse 3/5
CH-8091 Zürich
www.med.uzh.ch

UZH, Medizinische Fakultät, Pestalozzistrasse 3/5, CH-8091 Zürich Prof. Dr. RainerWeber
Dekan
Telefon +41 44634 1071
rainer.weber@dekmed.uzh.ch

Prof. Dr. Jean-Marc FritschY
Stellvertretender Dekan
Telefon +41 44634 1071
jean-marc.fritschy@dekmed.uzh.ch

per E-Mail : eazw@bi. admi n.ch

Zürich,14. September 2018 / ChS

Stellungnahme der Medizinischen Fakultät der UZH zur Anderung des Schweizerischen Zivil-

gesetzbuchs (Anderung des Geschlechts im Personenstandsregister)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga

Für die Zustellung des Entwurfs zur Anderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (Anderung des

Geschlechts im Personenstandsregister) und die Möglichkeit zur Stellungnahme hierzu möchten wir

uns herzlich bedanken.

Um vor allem die perspektive der betroffenen Personen und die Erfahrungen aus Konsultationen bei

medizinischen lmplikationen zu berücksichtigen haben wir den Lehrstuhlinhaber und Ordinarius fÜr

Konsilar-/Liaisonpsychiatrie und Psychosomatik, Herrn Prof. Dr. med. R. von Känel, um eine Stel-

lungnahme gebeten, welche wir lhnen sehr gerne im Folgenden darlegen.

Grundsätzlich begrüssen wir den Entwurf zur Anderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches be-

treffend Vornamen- und personenstandsänderung im Personenstandsregister für geschlechtsvariante

personen. Dies stellt aus unserer Sicht einen wichtigen Schritt in Richtung Selbstbestimmung dar und

eine Anerkennung der Realität von Transpersonen. Die aktuelle Rechtspraxis und auch deren unein-

heitliche Auslegung ist eine unnötige Hürde und Belastung für Transpersonen.

Die Neuauflage des internationalen Klassifikationssystems derWHO ICD-11 klassifiziert Ge-

schlechtsinkongruenz explizit nicht mehr als psychische Störung; eine verpflichtende Stellungnahme

einer medizinisch-psychiatrischen Fachperson ist auch vor diesem Hintergrund aus unserer Sicht so

nicht mehr zu rechtfertigen.
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Freundliche Grüsse

Prof. Dr. Rainer Weber

Dekan

Medizinische Fakultät
Dekanat

Es bleibt festzustellen, dass sich der aktuelle Entwurf nach wie vor an einer binären Geschlechter-

ordnung orientiert. Damit bleibt die rechtliche Anerkennung von Personen mit nicht-binärer Ge-

schlechtsidentität weiterh in aus.

Zusammenfassend möchten wir uns nochmals firr die Möglichkeit zur Stellungnahme sehr bedanken

Wir stehen für Rückfragen beim Dekanat der Medizinischen Fakultät der UZH gerne zur Verfügung.

T W/,{ {--Ul-
Prof, Dr. Jean-Marc Fritschy

Stellvertretender Dekan

Kopie: prof. Dr. med. R. von Känel, Klinikdirektor der Klinik für Konsiliarpsychiatrie und

Psychosomatik, USZ

Seite 2/2



1.1 ft 1 VFG — Freikirchen Schweiz
I~\ 1 \J. Sekretariat Tel. 062 83220 18

Hofwiesenstrasse 141 info@freikirchen.ch
8057 Zürich www.freikirchen.ch

eazw@bj.admin.ch (pdf und word-Datei)

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
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3003 Bern

Bern, 18. September 2018
PD/is

Änderung ZGB (Geschlecht im Personenstandsregister)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 23. Mai 2018 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zur
Änderung der Zivilgesetzbuches eröffnet.

Sie erhalten nachstehend die Stellungnahme unseres Verbandes VFG —

Freikirchen Schweiz. Dem VFG gehören als Dachverband 17 evangelische
Freikirchenverbände an mit 600 Kirchen und ca. 150‘000 regelmässigen
Gottesdienstbesuchern.

Der VFG vertritt als Dachverband die Interessen der ihm angeschlossenen
Freikirchen und nimmt deshalb auch regelmässig an Vernehmlassungsverfahren
teil.

Unser Verband begrüsst grundsätzlich die geplante Vorlage, hat aber in Bezug auf
die Umsetzung Änderungsvorschläge.

Wir begrüssen den neuen Ansatz, dass die Erklärung grundsätzlich auf
Selbstbestimmung der betroffenen Person beruht.



Vernehmlassung vom 1 8.09.18 Seite 2

Art. 30b Abs. 1 nZGB verlangt eine innerliche feste Überzeugung als
Voraussetzung für die Geschlechtsänderung. Das neue Gesetz sieht keine Regeln
vor, wenn eine Person wiederholt um eine Geschlechtsänderung ersucht. Es stellt
sich für uns die Frage, ob im Gesetz nicht eine Beschränkung dahingehend
aufgenommen werden sollte, dass dieser Weg höchstens zweimal offensteht.

Art. 30b Abs. 2 nZGB wünschen wir dahingehend zu präzisieren, dass ein neuer
Vornamen dann eingetragen werden muss, wenn er nicht mit dem neuen
Geschlecht konform ist.

Mit der vorgeschlagenen Fassung von Art. 30b Abs. 3 ZGB wird die
gleichgeschlechtliche Ehe vorweg genommen. Wir beantragen folgende
Formulierung:

Mit der Abgabe der Erklärung wird die Ehe auf Wunsch der Parteien in eine
eingetragene Partnerschaft umgewandelt oder auf diesen Tag geschieden. Der
Richter regelt die Nebenfolgen der Scheidung.

Wir danken ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

VF~‘— Freikirchen Schweiz

Peter Schneeberger, Präsident
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eazw@bj.admin.ch 
 
 
 
 
 

 

Zürich/Wettingen, 20. September 2018 

 
Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches / Änderung des registrierten Ge-
schlechts 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 

Mit der vorgesehenen Änderung im Zivilgesetzbuch können Menschen, mit einer anderen Ge-
schlechtsidentität als das amtlich registrierte Geschlecht, ohne ein kompliziertes Verfahren 
über die Gerichte mit einer Erklärung beim Zivilstandsamt ihr Geschlecht in den Registern 
ändern lassen. Dies ist sicher eine grosse Erleichterung für diese Menschen. 

Der VSED begrüsst die vorgesehene Änderung im Zivilgesetzbuch. Damit die Einwohnerre-
gister bei einer Änderung in Infostar entsprechend angepasst werden können, ist es jedoch 
unabdingbar, dass die Einwohnerdienste lückenlos von der Änderung des im Infostar re-
gistrierten Geschlechts und der Vornamen vom Zivilstandsamt informiert werden. Das Einwoh-
nerregister ist die Grundlage der Daten für die Verwaltung. Es muss deshalb ebenfalls geklärt 
und definiert werden, wie auch die anderen registerführenden Verwaltungsstellen über die Än-
derung informiert werden sollen und aber gleichzeitig auch der Schutz der betroffenen Perso-
nen sichergestellt werden kann. 

Nicht berücksichtigt im Vorentwurf ist die Tatsache, dass es auch Menschen gibt, deren Ge-
schlechtsidentität weder (ausschliesslich) männlich noch (ausschliesslich) weiblich ist. Wie im 
Bericht richtig beschrieben, gibt es bereits heute ausländische Staaten, die den Eintrag einer 
dritten Geschlechtskategorie kennen. Im amtlichen Katalog der Merkmale, welche für die Ein-
wohnerdienste als verbindliche Grundlage für die Datenerfassung gilt, wurde aus diesem 
Grund das Merkmal "Geschlecht unbestimmt" bereits aufgenommen. Allerdings gibt es auch 
hier registertechnisch verschiedene Herausforderungen, die noch zu lösen sind, da die Ein-
wohnerregister auf der Basis des binären Geschlechtseintrages entwickelt wurden.  

Es kann also bereits heute die Situation eintreffen, dass eine Person mit einem nicht binären 
Geschlechtseintrag im Reisepass in der Gemeinde im Einwohnerregister angemeldet werden 
muss. Tritt anschliessend ein Ereignis ein, welches die Aufnahme im eidgenössischen Zivil-
standsregister erfordert, ist im vorliegenden Entwurf der Eintrag "unbestimmt" für diese  

  



 

 

 

 

Menschen in Infostar noch nicht vorgesehen und die betroffene Person müsste zwischen dem 
binären Geschlechtseintrag weiblich oder männlich entscheiden. Registertechnisch würde 
dies aufgrund der Registerhierarchie zur paradoxen Situation führen, dass die Einwohnerre-
gister das Geschlecht gemäss dem Eintrag in Infostar anpassen müssten (Infostar ist nach 
dem Registerharmonisierungsgesetz das Masterregister).  

Es ist uns bewusst, dass die Einführung einer dritten Kategorie zum Geschlecht eine grössere 
Anpassung der verschiedenen (auch abhängigen) Registern erfordert und zahlreiche Fragen 
aufwirft, die sorgfältig geklärt werden müssen. Wir unterstützen deshalb die Bestrebungen des 
Bundes, hier entsprechende Lösungen zu finden. 

Zusammenfassend möchten wir festhalten, dass der VSED die im ZBG vorgesehene Ände-
rung, wonach die Erklärung künftig auf dem Zivilstandsamt abgegeben werden kann, begrüsst. 
Wir erachten es aber auch als notwendig, dass zukünftig die Geschlechtsidentität von Men-
schen mit Varianten in allen Registern abgebildet werden kann. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Freundliche Grüsse 

Verband Schweizerischer Einwohnerdienste 
 
 
 
 
 
Carmela Schürmann, Präsidentin 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Präsidium: Carmela Schürmann, stv. Leiterin Personenmeldeamt, Bevölkerungsamt Stadt Zürich, 

Stadthausquai 17, Stadthaus, 8022 Zürich, Tel. 044 412 32 09. carmela.schuermann@zuerich.ch 
Sekretariat Walter Allemann, Leiter Einwohnerdienste, Rathaus, Alb.Zwyssigstr. 76, 5430 Wettingen 

Tel. 056/ 437 77 41, walter.allemann@wettingen.ch 
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Stellungnahme der Vereinigung unabhängiger Ärztinnen, Ärzte und 
Medizinstudierender (VUA¨) 

Betreff: Vernehmlassung „Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister“ 

 

Zürich, den 22. September 2018 

 

Als Vereinigung unabhängiger Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierender (VUA¨) setzen wir uns für ein 
soziales und gerechtes Gesundheitswesen ein. Für ein solches sind die Rahmenbedingungen 
elementar. Die Vernehmlassung bezgl. „Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister“ im 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch zielt auf diese Rahmenbedingungen ab. Wir begrüssen daher die 
Anerkennung des Bundesrats über die Schwierigkeiten der aktuell gängigen Praxis zur Änderung des 
amtlichen Geschlechts und den Vorschlag, das Verfahren zu vereinfachen.  

Die Vernehmlassung beinhaltet mehrere Punkte, welche die psychische und körperliche Gesundheit 
verschiedener Personengruppen beeinflussen. Insofern erachten wir es als unserer Pflicht, zur 
Vernehmlassung Stellung zu beziehen.   

In der Ausarbeitung des Entwurfes ist es aus unserer Sicht elementar, dass aktuell bestehende 
Schwierigkeiten und Hindernisse zum einen erkannt, und zum anderen beseitigt werden. Hier sehen 
wir durchaus Verbesserungspotential des aktuellen Entwurfes. Auf diese möchten wir nachfolgend 
eingehen.  

 

1. Einbezug von Expert_innen 

Im Vorentwurf werden die Bedürfnisse von Menschen mit Transidentität, nicht-binärer Identität oder 
Varianten der Geschlechtsentwicklung nur teilweise berücksichtigt. Dies äussert sich beispielsweise 
stellenweise in der Terminologie, die in der konkreten Umsetzung zu Missverständnissen, als auch 
weiteren Hürden für Menschen, die ihr amtliches Geschlecht anpassen möchten, führen kann. Zudem 
werden für Menschen ohne binäres biologisches Geschlecht oder binäre Geschlechtsidentität keine 
Verbesserungen vorgeschlagen. Auch wird das Problem von medizinisch nicht indizierten Operationen 
an Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung zwar angesprochen, jedoch nicht die Sistierung 
dieser Praxis behandelt.  

Wir erachten es daher als elementar, dass eine Koordination und enge Zusammenarbeit mit 
Expert_innenorganisationen stattfindet. Als Betroffene der gängigen Praxis sind sie bestens auf die 
relevanten Punkte, aktuelle Probleme und reelle Bedürfnisse spezialisiert. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass die Gesetzesrevision auch tatsächlich ihr Ziel erreicht.  
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Wir fordern:  

Einbezug von Expert_innenorganisationen bei der Ausgestaltung des Entwurfes mit dem Ziel, eine 
möglichst umfassende und nachhaltige Verbesserung zu bewirken und insbesondere, um nicht 
unbeabsichtigt neue Schwierigkeiten zu generieren.  

 

2. Binäre Kategorisierung des amtlichen Geschlechts 

Es ist ausserordentlich zu bedauern, dass im Vorentwurf die Chance verpasst wird, die binäre 
Kategorisierung des amtlichen Geschlechts zu korrigieren. Im Bericht zum Vorentwurf ist aufgeführt, 
dass die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK) im Jahr 2012 empfahl, die beiden 
bestehenden Kategorien (männlich/weiblich) beizubehalten, weil sie gesellschaftlich und kulturell tief 
verankert sind. Diese Argumentation überrascht uns, sagt doch eine kulturelle Verankerung nicht 
zwingend etwas darüber aus, ob ein Usus der Realität entspricht oder sogar gerechtfertigt ist. In der 
Geschichte gibt es diverse Beispiele von kulturellen Gewohnheiten,  die nicht die Realität abbildeten 
oder sogar diskriminierenden Charakter hatten. Ein Beispiel ist die kulturelle Verankerung, Frauen 
seien nicht geeignet für technische oder wissenschaftliche Arbeiten, nicht befähigt zum Stimmrecht 
oder die Rolle der Frau sei in Familie und Haushalt positioniert. Auch die Annahme, dunkelhäutige 
Menschen seien minderwertig oder „unzivilisiert“ entsprach aus europäischer oder US-amerikanischer 
Sichtweise kultureller Gewohnheit.  Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, kulturelle Annahmen stetig 
zu hinterfragen und ggf. zu überarbeiten – genauso, wie es gilt, medizinische Annahmen zu 
hinterfragen, mit welchen durchaus auch die oben genannten Beispiele rechtfertigt wurden. 

Es gibt verschiedene Aspekte der Geschlechtsdetermination. Biologisch können wir unterteilen 
zwischen folgenden Aspekten:  

1. Chromosomales Geschlecht (XX, XY und weitere Varianten) 
2. Genitales Geschlecht (Beschaffenheit der Geschlechtsorgane) 
3. Gonadales Geschlecht (Beschaffenheit der Keimdrüsen wie z.B. Eierstöcke und Hoden) 
4. Hormonelles Geschlecht (Konzentration und Relation der Geschlechtshormone) 

Nebst dem biologischen Aspekt gibt es weitere Aspekte von Geschlecht – so z.B. die 
Geschlechtsidentität (das innere Wissen darüber, welchem Geschlecht man zugehört), den 
Geschlechtsausdruck (Art und Weise, wie die Geschlechtsidentität nach aussen ausgedrückt wird) und 
das amtliche Geschlecht (das im Zivilstandsregister eingetragene Geschlecht).  

Die obengenannten, biologischen Aspekte von Geschlecht folgen keineswegs einer fix binären 
Konstante. So gibt es eine Vielzahl von Variationen sowohl des chromosomalen, des genitalen, des 
gonadalen und des hormonellen Geschlechts – und ebenso der Geschlechtsidentität und des 
Geschlechtsausdrucks. Das aktuelle amtliche Geschlecht in der Schweiz trägt diesem Umstand nicht 
Rechnung und stellt die einzige Determinante dar, in welcher nur 2 Kategorien existieren – dies mit 
z.T. verheerenden Konsequenzen für Menschen, die in einem oder mehreren der obigen Aspekte kein 
binäres Geschlecht haben. So muss das Geschlecht eines jeden neugeborenen Kindes innert drei Tagen 
als „weiblich“ oder „männlich“ gemeldet werden, damit dieses im Personenstandsregister eingetragen 
werden kann. Kinder mit einer nicht-binären Variante der Geschlechtsentwicklung werden dadurch 
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fehlkategorisiert. Dies kann verheerende Konsequenzen, wie beispielsweise operative Eingriffe, 
haben.   

Auch die Geschlechtsidentität kann, muss aber nicht der binären Kategorisierung entsprechen. Zu 
Recht wird anerkannt, dass bei Transmenschen die Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht 
übereinstimmt, welches ihnen bei der Geburt (in der Regel aufgrund genitaler Merkmale) zugewiesen 
wurde. Hier wird also anerkannt, dass die Geschlechtsidentität der ausschlaggebende Faktor für eine 
Anpassung des amtlichen Geschlechts ist – und nicht etwa das chromosomale oder genitale 
Geschlecht. Bei nicht-binären Geschlechtsformen hingegen werden weder die eigene 
Geschlechtsidentität, noch biologische Geschlechtervarianten anerkannt und gesetzlich verankert.  

Die eigene Geschlechtsidentität ist eine Selbstdiagnose und kann nicht von aussen festgestellt werden. 
Da diesem Umstand zum Teil bereits Rechnung getragen wird, müsste konsequenterweise mindestens 
eine weitere, freiwillig wählbare Möglichkeit des amtlichen Geschlechts bestehen, welche einerseits 
für Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung, als auch für nicht-binäre Personen  -mit oder 
ohne Variante der Geschlechtsentwicklung- grosse Bedeutung hätte.   

Wir fordern:  

Die Ergänzung des amtlichen Geschlechts mit der Möglichkeit, nicht-binären Geschlechtsidentitäten 
und –varianten Rechnung zu tragen.  

 

3. Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 

Erfreulicherweise hat in den vergangenen Jahren zunehmend eine Thematisierung und Reflektion über 
Operationen an den Gonaden oder Genitalien von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 
stattgefunden. Die AWMF-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU), Deutschen 
Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) und der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie 
und –diabetologie (DGKED) empfehlen, dass operative Eingriffe beim nicht-einwilligungsfähigen Kind 
restriktiv gestellt werden sollten und auf medizinisch nicht notwendige Operationen beim nicht-
einwilligungsfähigen Kind verzichtet werden sollte. Auch die Nationale Ethikkommission im Bereich 
Humanmedizin (NEK) hat 2012 eine Stellungnahme mit Leitlinien zum Umgang mit 
Geschlechtsvarianten veröffentlicht. Sie empfiehlt, Behandlungsentscheide, die irreversible Folgen 
haben, erst dann zu treffen, wenn die zu behandelnde Person selbst darüber entscheiden kann. Auch 
der UNO-Ausschuss gegen Folter empfiehlt der Schweiz 2015, unnötige medizinische und chirurgische 
Eingriffe ohne Einwilligung der Betroffenen zu unterbinden.  

Diese Empfehlungen sind jedoch nicht ausreichend. Im Kontext medizinischer Gesellschaften können 
sie lediglich als Wegweiser im Sinne einer „best clinical practice“ interpretiert werden, sind jedoch 
nicht verbindlich und garantieren somit die Unterbindung medizinisch nicht indizierter Eingriffe 
keineswegs.  

Der Vorentwurf zur Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister ist eine Chance, diese 
elementare Lücke zu schliessen. Mit einer erweiterten Möglichkeit des amtlichen Geschlechtseintrages 
oder dem Verzicht darauf würde der Druck für eine binäre Kategorisierung entfallen – dadurch würde 
auch zumindest der Druck verringert für operative Massnahmen, die medizinisch nicht indiziert sind, 
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sondern normativen Charakter haben. Begleitend dazu braucht es aber offensichtlich auch ein 
gesetzliches Verbot entsprechender Operationen. Nicht in die Integrität eines Menschen einzugreifen, 
ist keine „empfehlenswerte Option“, sondern eine dringliche und obligate gesellschaftliche Pflicht.  

Als Ärzt_innen und Medizinstudierende mit sozialem Bewusstsein und kritischer Reflektion des 
eigenen Berufsstandes sehen wir es als unsere Pflicht, auf diesen prekären Missstand hinzuweisen. Es 
ist nicht gerechtfertigt, sozialen Missständen mit operativen Massnahmen zu begegnen – erst recht 
nicht, wenn diese nicht selbstbestimmt sind und irreversible Folgen haben.  

Wir fordern:  

Ein gesetzliches Verbot von Eingriffen, insbesondere von normativen Operationen, an Menschen mit 
Varianten der Geschlechtsentwicklung – es sei denn, der Eingriff sei notwendig und unaufschiebbar, 
um schwere, irreversible körperliche Schäden zu verhindern.  

 

4. Praxis für urteilsfähige Minderjährige 

Minderjährige können unter geltendem Recht die Änderung des amtlichen Geschlechts selber 
beantragen, sofern sie urteilsfähig sind. Gemäss dem aktuellen Vorentwurf soll neu die Zustimmung 
durch ihre gesetzliche Vertretung notwendig sein. Dies kommt sowohl einem Rückschritt, als auch 
einer Bürokratisierung der gängigen Praxis gleich.  

Wir fordern:  

Beibehalten der Möglichkeit für urteilsfähige Minderjährige, die Änderung des amtlichen 
Geschlechts selbständig zu beantragen.  

 

5. Selbstbestimmung 

Der Bundesrat nennt als Ziel der Revision, „ein einfacheres, auf Selbstbestimmung beruhendes 
Verfahren zur Änderung des Eintrags von Geschlecht und Vornamen im Personenstandsregister 
gesetzlich zu verankern“.  

Zur Selbstbestimmung gehören aus unserer Sicht auch einige der zuvor genannten Punkte – so z.B. die 
Option einer erweiterten, nicht-binären Geschlechtsidentität und die Möglichkeit einer 
selbstständigen Erklärung für urteilsfähige Minderjährige.  

Aus rein administrativer Sicht ist es wohl tatsächlich eine Verbesserung, dass sich die Kontrolle über 
die Geschlechtsidentität einer Person von den Gerichten zu den Zivilstandsämtern verschiebt. Zu 
bemerken ist allerdings, dass es sich nach wie vor um eine Kontrolle handelt, die nicht der Definition 
von Selbstbestimmung gerecht wird. Die Kontrollfunktion beinhaltet die Möglichkeit weiterer 
Abklärungen durch Dritte (z.B. durch Ärzt_innen) und auch die Möglichkeit einer Ablehnung des 
Antrags. Es scheinen Sorgen zu bestehen, dass das amtliche Geschlecht missbräuchlich geändert 
werden könnte.  

Dass allerdings Dritte über die Geschlechtsidentität einer Person urteilen und richten können, kommt 
einem gewaltsamen Eingriff in deren Selbstbestimmung gleich. Jede Person kennt die eigene 
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Geschlechtsidentität am besten. Die Geschlechtsidentität ist eine Selbstdiagnose und kann nicht von 
aussen festgestellt werden. Die Beurteilung durch Dritte birgt einerseits die Gefahr von 
Fehleinschätzungen, beispielsweise durch eigene stereotype Erwartungen bezgl. des Ausdrucks des 
jeweiligen Geschlechts. Möglich wäre aber auch die Schwierigkeit für die Erklärenden, ihre Identität 
gegenüber einer Drittperson „verteidigen“ und „rechtfertigen“ zu müssen – eine Schwierigkeit, die sich 
Transmenschen im Alltag ohnehin zur Genüge stellt. Je nach psychischen, kognitiven oder 
biographischen Gegebenheiten fällt dies nicht jeder Person gleich einfach. Daneben reproduziert die 
Beurteilung durch eine dritte Instanz auch Diskriminierungsmuster, die Transmenschen ohnehin 
repetitiv erleben: nämlich das Urteil von aussen, welchem Geschlecht man zugehört und das 
Übergehen des Wissens, welches der Person selbst zu eigen ist.  

Das amtliche Geschlecht hat primär Konsequenzen für die antragsstellende Person und nicht für dritte 
Instanzen – daher sollte die Entscheidung auch bei der betroffenen Person liegen. Das amtliche 
Geschlecht sollte genau so selbstbestimmter Entscheid sein, wie die Wahl des Familiennamens bei 
einer Heirat. Bezüglich der Sorgen um Missbräuche bitten wir den Bundesrat, die Erfahrungen von 
Interessens- und Expert_innenorganisationen zu konsultieren, welche aufzeigen, dass diese Sorgen in 
der Realität unbegründet sind.   

Wir fordern:  

Reelle Selbstbestimmung bei der Erklärung auf Anpassung des amtlichen Geschlechts. Dazu gehört 
das Entfallen einer Kontrollfunktion, insbesondere auch einer Beurteilung durch Drittpersonen, und 
die Möglichkeit, die Erklärung frei wählbar mündlich oder schriftlich abzugeben.  

 

 

Vereinigung unabhängiger Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierender (VUA¨) 
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Stellungnahme von WyberNet zum Vorentwurf 
Änderung des ZGB: Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister 

 WyberNet begrüsst den Kerngedanken der Revision, die Zuständigkeit von den Gerichten zu 
den Zivilstandsämtern zu verschieben. Wir sehen aber bei den folgenden Punkten 
dringenden Verbesserungsbedarf.  
 

 Klare Verankerung des Prinzips der Selbstbestimmung. Die Zivilstandsämter sollen keine 
Kontrollfunktion haben in Bezug auf die Geschlechteridentität der Person, die einen Antrag 
stellt, noch soll ein ärztliches Zeugnis einverlangt werden können.  

 Selbständige Legitimation aller Urteilsfähigen, unabhängig ihres Alters oder einer 
Beistandschaft.  

 Kein Zwang zu persönlichem Erscheinen, d.h. sowohl Möglichkeit einer schriftlichen als auch 
einer mündlichen Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt.  

 Verankerung eines Offenbarungsverbotes. Nicht allen Leuten ist klar,  dass man trans 
Menschen nicht outet – schon gar nicht über das alte Geschlecht und den alten Namen nach 
der Änderung  

 Im internationalen Verhältnis korrekte Nachtragung des Geschlechts jeder Person, auch 
wenn ihr amtliches Geschlecht weder „F“ noch „M“ ist.  

 Aufnahme der notwendigen Arbeiten, um die Anerkennung nicht-binärer 
Geschlechtsidentitäten zu ermöglichen, ohne weitere Verzögerung und unter Einbezug der 
Personen, um die es geht.  

 Strafrechtliches Verbot von Verstümmelungen der Geschlechtsmerkmale an Menschen, 
insbesondere Kindern, mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. 

Mit der Bitte um Klärung dieser Punkte unterstützt WyberNet die Forderungen von Transgender 
Network Switzerland (TGNS) vollumfänglich.  

 

Freundliche Grüsse 

 

Wybernt, Netzwerk lesbischer Berufsfrauen 

Maya Ulli , Co-Präsidentin Wybernet 

contact@wybernet.ch 

www.wybernet.ch 

 

Zürich, 11. September 2018 



 
 
Z & H         Zürich, den 30. September 2018 
Rämistrasse 66 
8001 Zürich 

 
Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement  
per E-mail an: 

eazw@bj.admin.ch 

 
 

Vernehmlassung zur Än erung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (Änderung des 
Geschlechts im Personenstandsregister) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir danken Ihnen fü  die Möglichkeit, zur Änd rung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs 
(Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister) Stellung nehmen zu dürfen.  

Z&H begrüsst die Vorlage, indem sie die Änderung des amtlichen Geschlechts- und 
Namenseintrags im Personenstandsregister vereinfacht.  
 
Die vorgeschlagene Novelle verstehen wir als einen ersten Schritt bei der Anerkennung der 
Bedürfnisse von Transmenschen sowie Personen mit Varianten der Geschlechtsidentität. 
Darüber hinaus würden wir die Einführung einer dritten Geschlechtskategorie ("unbestimmt") 
befürworten. Dies würde nämlich intersexuelle Kinder und ihre Eltern von der Last befreien, 
allzu früh über eine Geschlechtszuteilung zu entscheiden. Zudem würde die Möglichkeit einer 
dritten Geschlechtskategorie alle Personen entlasten, die sich nicht unter der binären amtlichen 
Geschlechterordnung zurechtfinden und deswegen Leid erdulden. Aus unserer Sicht besteht 
hier keine Gefahr eines kulturellen Orientierungsverlustes, solange die traditionellen 
Kategorien (weiblich/männlich) bestehen bleiben.  
 
Für die gebotene Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen 
danken wir Ihnen bestens. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Alessandro Decaminada        
Präsident          
 
 
  



 

 

Zürich, 25. September 2018 
 
Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (Änderung des Geschlechts im  
Personenstandsregister); Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken für die Einladung zur Teilnahme an oben genannter Vernehmlassung. Gerne 
nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Vorbemerkung 
Grundsätzlich begrüsst die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) die Teilrevision des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) betreffend Trans- und Interpersonen.  
 
Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 
Zu Art. 30b Abs. 1 ZGB 
Die ZHdK befürwortet die vereinfachte Antragsstellung zur Änderung des Geschlechts zu-
handen des Zivilstandsamtes. Dadurch bleibt den Betroffenen das zeitintensive und kost-
spielige Gerichtsverfahren erspart. Allerdings muss die erforderliche Anwesenheit und die 
persönliche Erläuterung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten aus Dis-
kretionsgründen in einem vorgängig vereinbarten geschlossenen Raum stattfinden können. 
Abs. 1 ist deshalb wie folgt zu ergänzen: «… kann gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder 
dem Zivilstandsbeamten in einem separaten Raum erklären, dass …»  
 
Zu Art. 30b: Antrag auf ergänzenden Abs. 5 ZGB 
Im Entwurfstext sollte in einem weiteren Absatz die rückwirkende Anpassung von Doku-
menten nach erfolgter Namens- und/oder Geschlechtsänderung geregelt werden. So sind 
Dokumente wie Diplome, Arbeitszeugnisse usw. oft stigmatisierend, wenn sie nicht rückwir-
kend auf den neuen Vornamen und/oder das neue Geschlecht angepasst werden. Zu be-
rücksichtigen ist jedoch, dass es in der Praxis oft schwierig ist, identische Dokumente her-
zustellen, sei es, dass die damals verantwortlichen Unterzeichnenden nicht mehr für die In-
stitution tätig sind, sei es, dass zum Beispiel durch Fusion die Bezeichnung einer Institution 
geändert hat. Zu klären ist auch, ob das damalige Datum rückwirkend verwendet werden 
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darf. Ebenso ist unter dem datenschutzrechtlichen Aspekt zu klären, welche Personendaten 
und welche Dokumente aufbewahrt werden dürfen. 
 
Antrag auf Ergänzung des ZGB betr. Alltagsnamen 
Personen, die sich in einem Transitionsprozess befinden und eine Namens- und/oder Ge-
schlechtsänderung noch nicht beantragt oder durchlaufen haben, möchten oft mit einem All-
tagsnamen, der vom amtlichen Vornamen abweicht, und entsprechender Anrede angespro-
chen werden. Dies sollte ihnen grundsätzlich ermöglicht werden, jedoch müsste der Alltags-
namen mit mindestens einem der gemäss Vorentwurf ZGB Art. 30b Abs. 2 im Personen-
standsregister einzutragenden Vornamen übereinstimmen. Eine entsprechende Regelung 
würde es erlauben, Diplome u.ä. bereits während des Transitionsprozesses auf den Alltags-
namen der Betroffenen auszustellen. Deshalb beantragen wir eine entsprechende Ergän-
zung des ZGB.  
 
Wir danken für die Berücksichtigung dieser Rückmeldungen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
Thomas D. Meier, Rektor 




















